
Vierreljährlicher Abonnements Preis

Poſt Anſtalten überall nur:

Jnſerate für den Gourter werden an-0
n efür Halle und unſere unmittelbaren C r C O n r 1 e r h ang g s t en

u n r r n O Unuiverſitätsſtraße, Gewandhaus Nr. 4.
1 Thlr.

m
i he wer

Halliſche
für Stadt

ren

Jn Magdeburg in der Creutz-
ſchen Buchhandlung, Breite-

weg No. 156.

Zeitung
und Land.

Jn der Expedition des Couriers. Redakteur Dr. Schadeberg.

en

Halle, Mittwoch den II. Auguſt

e e eeeeeereeereree

Deutſchlands.
Von der Saale. Fortſetzung von Nr. 184.) Von

der Straße von Trieſt uüber Brugg und Salzburg iſt uns
ſo viel bekannt, daß dort zwei hohe Joch uberſchritten
werden müſſen daß die Seitenthäler zerriſſen, eng, rauh
und wild, mehr Schluchten als Thaäler ſind, daß eine
ſchwache Bevölkerung dort mit Noth das Leben friſtet, daß
hohe Schneemaſſen, dieſe Feinde jeder Bahn, die Thaler
im Winter uüberfullen und daß ſchon der Karſchen bei Lai-
bach und Trieſt allein einer Eiſenbahn mehr Hinderniſſe
bietet, als die ganze Bahn von Verona bis Munchen. Jn-
deſſen möge eine genaue unpartheiiſche Prufung beider Li-
nien den Ausſchlag geben.

Die Koſten der Bahn können nur durch eine genaue
Erhebung mit Sicherheit vermittelt werden. Jndeſſen duürf-

ten die bekannten Durchſchnittspreiſe andrer Bahnen als
Anhaltspunkte genommen folgendes Reſultat ergeben:

1) Von Verona bis Botzen 20 Meilen
zu *59 Fl. p. Meile

2) Von Botzen bis Brixen 5/, Meilen

zu T Fl. p. Meile
3) Von Brixen bis Jnnsbruck 10 Meilen

Pferdebahn 1 Fl. p. M.
Von Jnnsbruck bis Roſenheim 147/, Meilen

zu 390 F. M. 4,462,000
Geſammtkoſten der ganzen Bahn 15,149,000 Fl. C. M.

Die ganze Eiſenbahn zur leichtern und ſichern Verbindung
Ftaliens mit Deutſchland über die Alpen, zur Vereinigung
der Hauptſtädte und Stapelplätze dieſer reichen Lander, zur
gewiſſen B forderung der indiſchen Ueberlandspoſt auf dem
kürzeſten Wege, zur Vermittelung des levantiſchen Handels
und zur Verſchmelzung der zwei reichſten Eiſenbahnen des
Sudens und des Nordens Europa's könnte alſo nach den
bisherigen Erfahrungen mit 15 Mill. Fl. erreicht werden.
Die vielen und großen Städte und ihr Handelsſtand von
Augsburg, Muünchen, Jnnsbruck, Botzen, Trient, Rovere-
do, Verona und Venedig wurden ſich gewiß augenblicklich

7,262,000 Fl. C. M.

2,130,000

1,275,000
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vereinigen und die Koſtenanlagen decken, ſobald der Staats-
verwaltung dies genehm ware.

Welche Bewegung und welches Leben auf dieſer Eiſen-
bahn herrſchen, welche Maſſen von Menſchen und Waaren
derſelben zuſtroömen mußten und welche Vortheile daraus
erwachſen werden, dies kann jetzt nur in fluchtigen Zugen
angedeutet werden. Man bedenke nur, daß der Kontinent
Europa's in der Mitte durch eine große Alpenkette von
Nizza in Frankreich bis Warasdin und Agram in Ungarn
quer durchſchnitten iſt, und daß die Alpenpaäſſe von Tyrok
den einzigen leichten und ſichern Uebergang zu jeder Jah-
reszeit und die ſchnellſte Verbindung dieſer zwei Theile Eu-
ropa's durch eine Eiſenbahn fur Menſchen und Waaren
gewähren. Eine ſolche einzige Pulsader des Sudens und
des Nordens mußte eine ungeheure Beſchaftigung finden,
und wir können nur Einiges andeuten:

1) Die Oſtindiſche Ueberlandspoſt mit den Briefen,
Reiſenden, Gepäck und Waaren aus China, Jndien, Java,
Arabien, Nubien und Aegypten wird uüber Trieſt und Ve-
nedig groößtentheils durch die Straße des Brenners nach
dem Rheine, England, Holland und Weſtdeutſchland eilen,
weil fruüher oder ſpäter die größere Konvenienz den Sieg
erringen muß.

2) Der levantiniſche Handel mit Zucker, Kaffee, Jn-
digo Baumwolle, Farbhoölzern, Tuchern, Glas, Leder,
kurzen Waaren und andern rohen und fabrizirten Produk-
ten wurden von den adriatiſchen Häfen nach dem Rheine
und der Donau, ſowie von Deutſchland nach den adriati-
ſchen Stapelplätzen durch unſern wohlfeilſten und bequem-
ſten Alpenpaß des Brenners hin- und zurückgefuhrt, und
eine ungeheure Waarenmaſſe dieſer neuen Eiſenbahn, wel-
che keinen Rivalen haben könnte, zumitteln.

3) Alle ſüdlichen Fruchte und Produkte, Feigen, Ro-
ſinen, Oele, Limonien, Aepfel, Kaſtanien, Käſe, Reis, Oli-
ven, Knoppern, Schwefel, Mais, Wein u. ſ. w. werden
ebenfalls dieſer einzigen Eiſenbahn zum Transport nach dem
Norden und Weſten zuſtrömen.

4) Was Tyrol an auswartigem Getreide zum eignen
Leben bedarf, nämlich über 1 Mill. Scheffel, was an Salz,



Metallen, Schmalz, Flachs, Käſe, der Norden Tyrols dem
Süden zufuhrt und an Wein und Seide zum Austauſch
annimmt, dieſen ganzen Verkehr vieler Millionen Centner
wurde ebenfalls dieſe Eiſenbahn vermitteln.

5) Daß alle Reiſenden von dem Rheine und von der
Donau auf dieſem Wege des Brenners nach Jtalien und
Griechenland ſtromen werden, und daß auch die Italiener
nach Deutſchland durchreiſen werden, bedarf der Erwäh-
nung nicht. Wenn einmal der Reiſende bequem und wohl-
feil von Augsburg und München aus in 24 Stunden das
ſchöne Jtalien und Venedig erreichen kann, ſo iſt nicht mehr
zu berechnen, welche Bewegung und Luſt zu Reiſen und
Verkehr die Bewohner des Suüdens wie des Nordens er-
greifen muß.

6) Fuür das Aufbluhen Tyrols iſt eine Eiſenbahn we-
ſentlich und entſcheidend. Auf der Achſe beträgt die Fracht
fur Centner und Meile 12 Pfennige und auf der Eiſenbahn
Z3 Pfennige. Die Eiſenbahn erſpart daher dem Konſumen-
ten und Fabrikanten pEt. (ſoll wohl heißen 75 pCt.) der
Fracht. Auf der Achſe macht der Fuhrmann täglich 5 Mei-
len, und die Eiſenbahn 80 Meilen. Eine Parthie Baum-
wolle in Venedig gelagert, wird auf der Achſe in 15 Tagen
nach Jnnsbruck zu 2 Fl. 4 Fr. der Centner gelangen, wäh-
rend dieſelben mittelſt der Eiſenbahn in einem Tage mit der
ganzen Fracht von 40 Er. nach Jnnsbruck transportirt
wurde. Dieſer ungeheure Unterſchied der Frachten und Zeit
entſcheidet kategoriſch uüber Leben und Tod der Gewerbe
und Fabriken. Wo die Eiſenbahn vorbeizieht, werden die
alten Gewerbe bluhen und neue Gewerbe aus dem Boden
wachſen; wo aber die Wohlthat der Eiſenbahn vermißt
wird, dort werden die alten Fabriken verfallen und keine
neuen entſtehen, weil der Unterſchied der Frachten zu groß
iſt und die Konkurrenz unmöglich macht. Und auf dieſem
entſcheidenden Momente des Lebens oder Todes ſteht Tyrol.
Wird Thyrol in nachſter Zukunft mit einer Eiſenbahn be-
gluckt und mit den Häfen von Trieſt und Venedig verbun-
den, ſo werden die zahlreichen neuen Fabriken Tyrols und
Vorarlbergs, die Spinnereien und Farbereien, die Seiden-
fabriken und Glashutten, Eiſen-, Kupfer-, Blei- und
Zinkhutten, die Papiermuhlen und Asphalthutten, die Holz
manufakte und Senſenſchmiede, die Gyps- und Mergelgru-
ben die Marmorbruche und Zuckerſiedereien lebensfroh und
wohlthätig gedeihen, Wohlſtand und allgemeine Thätigkeit
verbreiten und neue Gewerbe hervorrufen. Wenn aber
keine Eiſenbahn fur Tyrol entſtehen ſollte, während alle
andern Provinzen und Staaten ringsherum Eiſenbahnen
erhalten, dann iſt der Todesſtoß dem Tranſito und den
Gewerben Tyrols gegeben, und das Land wird langſam
veroöden.

7) Tyrol beſitzt den größten induſtriellen Schatz in der
unbenutzten, ungeheuern Waſſerkraft ſeiner Strome und
Wildbäche, die bewegende Kraft iſt der erſte Faktor der
Fabriken und Gewerbe, und wird in den flachen Landern
durch theure Brennſtoffe und Dampfmaſchinen erſetzt.
Eine vorhandene Waſſerkraft wird nach Pferdekraft be-
rechnet und verwerthet; ſie wird in Fabrikländern, wie El-
ſaß, Belgien und England im Durchſchnitt mit 1000 fl.
fur jede Pferdekraft bezahlt. Beiſpielsweiſe erwähnen wir,
daß die jetzt entſtehende Baumwollenſpinnerei von Maltrey
durch die Sill über eine Waſſerkraft von 160 Pferdekräf-
ten verfügt, welche allein anderswo einen Werth von
160000 fl. haben wurde. Wird nun die Eiſenbahn durch
Tyrol gefuührt, ſo wurden bei niedern Frachtpreiſen viele
neue Gewerbe und Fabreken, als Walzwerke fur Stabeiſen,
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Bleche, Sägeblätter, Stahlfedern, Eiſenſchmiede- Fabriken
und mehrere andere entſtehen, die ungeheuern Waſſerkräfte
des Landes benutzen, die zahlreichen Hände der unbeſchaäf-
tigten Bewohner verwenden und allgemeinen Wohlſtand
verbreiten. Allein ohne Eiſenbahn iſt ein Fortſchreiten in
der Kultur der Gewerbe unmöglich, und doch muß Tyrol
den Abgang der Nahrungsmittel durch Gewerbthätigkeit
und Handel erſetzen.“

Aus der Denkſchrift wird Jeder leicht im Stande ſein,
ſich ſein Urtheil zu bilden. Wir ziehen nur eine Folgerung.
Die projektirte Bahn zählen wir zu den rentablen. Wir
können nur wunſchen, daß ſich ihr das Kapital zuwende.
Durch die Ausführung derſelben wurde Deutſchland in den
Beſitz eines großen nationalen Werks gelangen, das außer
ſeiner wirthſchaftlichen Bedeutung auch von außerordentli-
chem politiſchen Werthe ſein wurde. Gedraängt von dichter
Bevölkerung, welche ein Mangel an Arbeit bereits zur voll-
ſtandigſten Guterzertruümmerung gezwungen hat wurde der
Suden Deutſchlands in der Verbindung mit dem Meere
einen bequemen Abfluß gewinnen und das Mittelmeer fur
Deutſchland einen Theil jener politiſchen und merkantilen
Wichtigkeit wieder erlangen, den daſſelbe in alter Zeit als
das Thor zu drei Welttheilen beſaß. Die Anlage der Ka-
pitalien in Unternehmungen dieſer Art iſt volkswirthſchaft-
lich heilſam. Und wenn zu irgend einer Zeit, haben wir
gegenwärtig Grund genug dahin zu trachten, daß unſre
ganze Kapitalkraft ökonomiſch verwendet werde. Es reicht
nicht aus, das Kapital allein zu ſichern, gleich dringend
iſt die Forderung, daß es okonomiſch angelegt werde. Dies
geſchieht nicht blos dadurch, daß das angelegte Kapital dem
Kapitaliſten einen Zins abwirft, ſondern vorzuglich dadurch,
daß das Kapital in einer Arbeit wirbt, welche von der
Selbſtſucht und dem Wucher gleichweit entfernt iſt. Das
letzte Nothjahr hat uns eine erſchutternde Wahrheit uber
die falſche Richtung der Kapitale erfahren laſſen. Wir
dürfen uns unter die letzten zählen, welche den Handels-
geiſt verurtheilen, der endlich auch den Getreideverkehr zu
beleben anfängt. Wir ſind nicht geneigt, das Aufkaufen
während der Theurung nur aus unſittlicher Spekulation
auf die allgemein herrſchende Noth zu erklaären. Nur zu
leicht vergißt man die ſchweren Auslagen und die große Ge-
fahr des Kornhändlers. Waren vielleicht die ſechs vorher-
gehenden Jahre mit guter Erndte geſegnet, ſo mußte er
jedesmal froh ſein, wenn er ſeine Vorraäthe zum Einkaufs-
preiſe wieder los ſchlagen konnte. Macht er nun auch im
ſiebenten Jahre vielleicht 50 Prozent Gewinn, ſo iſt das
doch in Wahrheit nur ein ſehr mäßiger Handelsgewinn von
etwa 7 Prozent jaährlich. Jedenfalls aber iſt kein Grund
vorhanden, im Allgemeinen die Kornhaändler fur ſchlechtere
Menſchen zu halten, als die übrigen Kaufleute. Sie, wie
der Gewerbtreibende, der Landwirth und jeder im Verkehr
beſchäftigte Menſch, ſuchen zunächſt ihren Vortheil; ſie
wollen möglichſt wohlfeil kaufen, möglichſt theuer verkau-
fen. Wer die beſten Fabrikwaaren am wohffeilſten liefert
und doch gewinnt, wird auf die Länge der Zeit der reichſte
Fabrikant. Dies iſt die nationalökonomiſche Verſöhnung
zwiſchen Eigennutz und Gemeinſinn. So laäuft denn auch
der wahre Nutzen des Kornhändlers mit dem des Pubii-
kums in derſelben Richtung. Beide ſind und ſollten ſein
gleich intereſſirt, daß immer die geeigneten Kornmaſſen
auf den Markt kommen und zum geeigneten Preiſe ver-
theilt werden. Die Frage, was denn geeignet iſt, beant-
wortet ſich aus dem Verhältniſſe des Vorraths zum augen-
bl.cklichen und vorausſichtlichen Bedarf. Brächte der



Kaufmann aus irriger Spekulation oder falſch verſtandener
Menſchenliebe mehr auf den Markt und zu wohlfeilern Prei-
ſen, ſo wurde das Publikum zwar augenblicklich Genuß
davon haben, nachher aber ſtatt der Theurung eine Hun-
gersnoth leiden, und der Kaufmann verloöre zugleich am
Gewinn. Käme zu wenig auf den Markt und zu theuer,
ſo behielte der Spekulant einen zu großen Theil ſeines Vor-
raths fur ſich, der alsdann in Folge der nächſten Erndte
faſt preislos werden konnte. So muſſen beide Theile auf
dieſelbe Art wunſchen, daß die tägliche Verzehrung dem
wirklichen und muthmaßlichen Vorrath entſpricht. Gegen
ein ſo rationales und legales Verhältniß des Kornhändlers
zur Konſumtion wird kein Verſtändiger auch das Mindeſte
einzuwenden haben. Aber die Lage dieſes letzten Jammer-
jahres war eine ganz andere. Das Kapital und der Wu-
cher hatten ſich der Mißerndte bemächtigt. Empoörend ſind
die letzten Vorfälle in Köln. Sie ſind nicht die einzigen ge-
weſen. Jn Genf traf die Spekulanten harte polizeiliche
Strafe, in Wien ließ die Regierung fremde Spekulanten
uüber die Grenzen bringen und die einheimiſchen kriminell
belangen. An andern Orten ergriff man andere Mittel zur
Sicherung der Verbraucher. Die Geringfugigkeit der
Vorräthe hatte es dem Getreidehandel leicht
gemacht, dieſelben in Beſchlag zu nehmen und
bald auf dieſem bald auf jenem Markte einen
künſtlichen Mangel hervorzurufen. Wir ſind nach
dem Vorausgeſchickten weit davon entfernt, den Getreide
handel in der Regel ſo beſchränkt wiſſen zu wollen, daß er
ſich nicht frei bewegen konnte, denn ihm haben wir es zu
verdanken, daß Vorrathe herbei geſchafft werden, wo ſie
fehlen, wenn wir auch zugeben müſſen, daß darin kein
anderes Verdienſt liegt, als der Verdienſt, den
Einzelne machen. Aber wir können zu gleicher Zeit
nicht in Abrede ſtellen, daß es doch der Handel geweſen
iſt, der die Brotpreiſe und mit ihnen die Preiſe aller
Lebensmittel ſo in die Höhe getrieben hat, daß ſie im Ver-
hältniß der vorhandenen Vorraäthe uüber die Gebuhr hoch
gegangen ſind. Die Sache iſt ſehr einfach zu erklären. Die
geringen Mengen von Getreide auf vielen Markten ſind
eine leichte Beute des Kapitals geworden und zwar eines
Kapitals, das in dieſe un wirthſchaftliche Richtung gerathen,
vielleicht nur dem Willen Einzelner gehorcht. Wir kennen
zwar ſagt die deutſche Gewerbezeitung jene geheimen
Disponenten nicht, aber wir ſpuüren ſie in ihren Wirkungen.
Es hieße muthwillig die Augen verſchließen wenn wir nicht
das Daſein von rieſigen Kapitalien in Einer Hand zugeben
wollten denen es ein Leichtes iſt, ſich durch Vergeſell-
ſchaftung bis zu Hunderten von Millionen zu vergroößern,
und daß dieſe Hunderte von Millionen geſchickt vertheilt
und geleitet, Kornvorräthe in Beſchlag nehmen und ſpatzie-
ren fahren können. Wer wollte dieſes verneinen? Wer
wollte zweifeln, daß nicht hunderttauſende von Scheffeln
und Wispeln ein einziger Spekulant feſtmachen und dem
Verkehre und dem einheimiſchen Bedarfe entziehen kann
und entzogen hat? Fortſetzung folgt.)

Berlin, d. 6. Aug. Die heutige Sitzung des Polen-
proceſſes wurde durch die Vertheidigung des v. Koſinski
und v. Dabrowski ganz in Anſpruch genommen. Der Ver-
theidiger des Erſtern, Oberlandsgerichtsrath Erelinger, ſuchte
in einer zweiſtundigen Rede ſeinen Antrag zu begrunden, den
v. Koſinski als des Hochverraths fur nicht ſchuldig zu erklaä-
ren, hauptſachlich weil kein directes gewaltſames Unterneh-
men gegen Preußen vorliege und weil keine Umwalzung der
Verfaſſung des preußiſchen Staats bezweckt worden ſei. Nach
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dem der Staatsanwalt hierauf replicirt hatte, trug in einer
nun folgenden kurzern Rede der Vertheidiger des v. Da-
browski, Juſtizrath Ludicke, gleichfalls darauf an ſeinen
Clienten für nicht ſchuldig zu erklaären, wobei er ſich haupt-
ſachlich darauf ſtuützte, daß Dabrowski nicht gegen Preußen,
ſondern lediglich gegen Rußland gewirkt habe, ſomit alſo kein
in Preußen ſtrafbares Verbrechen vorliege. Auch hierauf
antwortete der Staatsanwalt, und wurde ſodann die Sitzung
um 12 Uhr durch den Praſidenten geſchloſſen. (A. P. 3.)

Berlin, d. 9. Aug. Jhre Kaiſerl. Hoheit die Groß
herzogin von Sachſen- Weimar iſt nach Weimar zu
rückgereiſt. Der General Major und Jnſpekteur der
ſten Jngenieur-Jnſpektion, Breſe, iſt von Kiſſingen hier
angekommen. Der Fürſt Joſeph Wrede iſt nach St.
Petersburg, und Se. Excellenz der großherzoglich ſächſiſche
Wirkliche Geheime Rath und Oberſchenk, Frhr. Vitzthum
von Egersberg, nach Weimar von hier abgereiſt.

Man erinnert ſich, daß vor einiger Zeit viel von einer
Kabinets-Ordre die Rede war, durch welche der König den
Befehl erlaſſen hatte, daß alle drei Jahre ein Wechſel
ſaämmtlicher Garniſonen ſtattfinden ſollte. Und wirklich fand
gerade um die Zeit dieſes Erlaſſes ein ziemlich zahlreicher
Wechſel in den Garniſonen ſtatt, was wohl hauptſächlich
in den augenblicklichen politiſchen Verwickelungen ſeinen
Grund hatte, vielfach aber auch als eine Ausfuhrung der
eben erwähnten Kabinets- Ordre angeſehen wurde. Wie
wir nun aber mit Beſtimmtheit verſichern hoören, hat ſich
der König auf den Vortrag des Kriegsminiſters bewogen
gefunden, dieſe frühere Beſtimmung durch eine zweite Ka
binets Ordre außer Kraft zu ſetzen, ſo daß alſo jetzt nun
wieder den verſchiedenen Militarr- Abtheilungen ein längeres
Verweilen in derſelben Garniſon geſtattet iſt. Die Grunde
dieſes neuern Befehls können wohl keinen Augenblick zwei-
felhaft zu ſein. Der fortwährende Garniſonwechſel, wie
er durch die erſtere Kabinets-Ordre angeordnet war, wurde
das Budget des Militair- Departements wahrſcheinlich all-
jährlich noch um eine halbe Million Thaler erhöht haben,
und hätte überdies die Soldaten und namentlich die Offi-
ziere in einer noch ſchrofferen Abſonderung dem Burger
gegenüber erhalten, als dies ſchon jetzt der Fall iſt; es
wäre ihnen, um es ſo auszudrucken, ein Einburgern ge
radezu unmöglich gemacht und ſelbſt den aälteren, meiſt ver
heiratheten Offizieren, die ſonſt wieder nach und nach den
bürgerlichen Gewohnheiten nachzuhangen pflegen, die Be-
gründung eines eigenen ſelbſtſtändigen Haushaltes abge-
ſchnitten worden, da ſie denſelben ja ſtets nach einer kur-
zen Zeit wieder hätten Preis geben müſſen. Kurz, man
wird es ſicherlich allgemein Dank wiſſen, daß der fruhere
Befehl dem jetzigen gewichen iſt.

Königsverg, d. 5. Auguſt. Der bekannte Mäßig-
keitsagent Baron v. Seld halt ſich noch immer in hieſi-
ger Provinz auf und wirkt mit unermüüdlichem Eifer und
einer ans Fabelhafte grenzenden Ausdauer für die Ent-
haltſamkeitsſache. Er hat faſt ſämmtliche Städte Oſtpreu
ßens, Litthauens und Maſurens bereiſt und überall nach
ſeinen in der That ſehr einnehmeaden Vorträgen zahlreiche
Anhänger gefunden. In dem öſtlichen Theile unſerer Pro
vinz haben verbürgten Zuſammenſtellungen zufolge, gegen
6000 Perſonen öffentlich ihren Beitritt zum Enthaltſam-
keitsvereine erkläct, Königsberg allein zählt darunter über
709). An vielen Oeten namentlich auf großen Gutern hat
v. Seld es zu bewirken gewußt, daß die Brennereien
auf immer eingegangen ſi d, ſo unter andern z. B.
auf dem großen, der Gräfin zu Doönhof gehörenden Gute



Dönhofſtädt bei Raſtenburg und den Beſitzungen des Gra-
fen Egloffſtein, Arklitten, Moltheinen 2c. bei Gerdauen.
Gegenwartig hat ſich der Apoſtel zur Reiſe nach Weſtpreu-
ßen angeſchickt und wird ſich zunächſt in Danzig und Elbing
thätig zeigen.

Durch Verordnung vom 5. Auguſt wird fur das Kö-
nigreich Sachſen in Uebereinſtimmung mit den übrigen
Regierungen des engern Steuervereins das unterm 27. April
erlaſſene Verbot des Branntweinbrennens aus Getreide oder
Kartoffeln mit dem 15. Auguſt außer Wirkſamkeit treten.

Frankreich.
Paris, d. 3. Auguſt. Das Gerucht einer Kabinets-

veränderung erhält immer mehr Wahrſcheinlichkeit. Die
Miniſter die Anfangs die Abſicht hatten, auch Hrn. Cu-
nin-Gridaine als Sundenbock fallen zu laſſen, ſind an deſ-
ſen hartnäckigem Widerſtande geſcheitert. Man glaubt, daß
die Herren Molé und Montalivet das neue konſervative
Kabinet bilden werden. Der „Siöcles erklärt jedoch ſchon
im Voraus, daß die Herren Billault, Dufaure, H. Paſſy,
auf die man rechne, ſich entſchieden weigerten, in ein Ka-
binet zu treten, das keine Genugthuung fur die Vergangen-
heit, keine Bürgſchaft fur die Zukunft geben könne.

Aus Algier iſt die Nachricht eingegangen, daß der
größte Theil des Stammes der Aſchaſchen das franzoſiſche
Gebiet verlaſſen und ſich nach Marokko zu Abd-el-Kader
begeben habe. Die Stellung des Emirs ſcheint ſich wenig
geändert zu haben. Wenn auch der Kaiſer gegen ihn ruü-
ſtet, ſo iſt doch wenigſtens bis jetzt durchaus nichts Ent-
ſchiedenes vorgefallen. Nur ſcheinen unter den öſtlichen
Staämmen ſelbſt, unter welchen der Emir lebt, blutige Er-
eigniſſe im Anzuge; die beiden bedeutendſten dieſer Stämme
ſtehen ſich auf das Feindlichſte gegenuüber. Von Conſtan
tine aus waren mehrere Bataillone und Schwadronen in
das Kabylenland aufgebrochen, um einen Hauptling fur
eine Razzig an den unterworfenen Stämmen zu zuchtigen.

Spanien.
Madrid, d. 31. Juli. Die Königin iſt am 29. von

den Generalen Serrano, Ros de Oland, Dominguez und an-
dern diſtinguirten Perſonen begleitet, von San Jldefonſo nach
nach Riofrio abgereiſt, wo ſie einige Tage bleiben wird.
Einige Blatter enthalten einen myſterioöſen Artikel, dahin lau-
tend, es werde ein ſolenner Miniſterrath ſtattfinden, „um
eine wichtige und unumganglich nothige Maßnahme zum
Schutz des conſtitutionellen Throns der Koönigin Jſabella
zu berathen, da derſelbe ernſtlich bedroht ſei“. Jm Cabinet
ſollen bedenkliche Mißhelligkeiten obwalten, und das Gerucht
geht, General Serrano werde auf einen wichtigen Poſten be-
rufen werden. Die Ruhe in der Provinz Burgos iſt her-
geſtellt und der Belagerungszuſtand vom Generalcapitan auf-
gehoben worden. Jn Catalonien hat am 23. wiederum
ein Gefecht mit den Factioſen ſtattgefunden bei welchem es
auf beiden Seiten Todte und Verwundete gab und viele Jn-
ſurgenten gefangen genommen wurden.

Portugal.
Neueſte Nachrichten aus Liſſabon vom 29. und aus

Oporto vom 30. Jul. melden, daß in beiden Stadten die
Ruhe fortdauert. Jn den Provinzen ſollen hier und da
Ruheſtoörungen ſtattgefunden haben indem ſich das Volk von
den Migueliſten aufgehetzt, der Reſtauration der königl. Be
hörden widerſetzte, ſo daß man zur Anwendung militairiſcher
Maagßregeln ſeine Zuflucht nehmen mußte. Auch ſollen die
Cabraliſten mitunter verſuchen, das Volk in Aufregung zu
bringen, um den durch die Jntervention errungenen Sieg fur
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die Reaction zu vervollſtandigen. Dem Andringen Sir H.
Seymour's ſoll es jetzt gelungen ſein, die Konigin zur Beru-
fung des Grafen Lavradio zu vermögen damit derſelbe Mit-
glieder fur das neue und neutrale Cabinet in Vorſchlag
bringe; es waren aber bis jetzt, wie es ſcheint, alle Vor
ſchlage Lavradio's unberuckſichtigt geblieben. Andere glauben
die HH. Fonſeca Magalhaes, Joſé da Silva Carvalho und
den Grafen de Barbacena als Mitglieder des neuen Cabinets
bezeichnen zu können. Es waren 2000 M. ſpaniſcher Trup-
pen aus Oporto in Vigo nach Barcelona eingeſchifft worden
und General Concha ſelbſt war am 27. Jul. nach der Grenze
abgegangen. Die Befeſtigungen von Oporto werden abge-
tragen.

Eiſenbahnen.
Berlin, d. 8. Auguſt. Die Allg. Pr. Zeitung enthält

eine Zuſammenſtellung der Längen, Anlagekoſten und
Transportmittel der im Königreich Preußen am Schluſſe des
Jahres 1846 in Betrieb befindlichen Eiſenbahnen,
nebſt den Betriebs Ergebniſſen. Danach waren im ganzen
Jahre 1846 vollſtändig neun Bahnen Magdeburg Leipzig,
Düſſeldorf Elberfeld, Berlin-Anhalt, Magdeburg Halberſtadt,
Rheiniſche, Berlin Stettin Stargard, Oberſchleſiſche, Breslau-
Schweidnitz- Freiburg, Bonn Köln) im Betrieb. Deren Länge
betrug 120 M., das Anlage- Kapital 341 Mill. 103,000 Thlr.,
die Transportmittel 141 Locomotiven 581 Perſonen 1508
Laſtwagen. Es wurden im Ganzen damit 3 Mill. 908,701
Perſonen und 11 Mill. 974,974 Etr. Güter befördert. Die
Brutto- Einnahmen haben auf dieſen 9 Bahnen pro 1846
betragen 3 Mill. 893,003 Thlr. die Summe aller Aus-
gaben 2 Mill. 47,769 Thlr. Es bleibt mithin ein
Reingewinn von 1 Mill. 845,234 Thlr. ſo daß das An-
lage- Kapital durchſchnittlich einen wirklichen Ertrag von
faſt fünf Prozent gebracht hat.

Während des Jahres 1846 wurden dem Betriebe noch
folgende ſieben Bahnen übergeben: Berlin Potsdam Magde-
burg (19 M. Länge), Niederſchleſiſch- Märkiſche incl. Zweig-
bahn Kohlfurt-Görlitz (51 M. Länge), Niederſchleſiſche Zweig
bahn (9 M. L.), Berlin Hamburg (38 M. L.), Wilhelms-
bahn (4 M. L.), Köln-Minden (8 M. L.), Thüringiſche
(12 M. L.). Bei der Hamburger und Thüringer Bahn lie-
gen 21 M. nicht in Preußen. Es waren alſo am Ende
des Jahres 1846 im Preußiſchen 242 M. Eiſen-
bahn im Betriebe, oder 100 M. mehr als im Jahre 1845:
ein verhältnißmäßig gewiß außerordentlicher Zuwachs. Die
Verzinſung des Anlagekapitals, welche für 1845 ſich auf
4 pCt. ſtellte, iſt, wie bemerkt, geſtiegen. Auch die Di-
vidende, deren Durchſchnitt 1845 5 pCt. betrug, iſt im
vorigen Jahre auf 6 pCt. geſtiegen. Jn dem Jahre 1847
ſind bereits eröffnet: a) die Strecke der Wilhelmsbahn
von Ratibor bis zur öſterreichiſchen Gränze (im März) 227, M.
b) die der Köln-Mindenerz Bahn von Duisburg bis Hamm
(Mai) 11 M., o) die der Thüringer Bahn im preußiſchen
Gebiete bis Erfurt 1 M., die Verbindungsbahn um
Breslau herum M. Hierzu die obige Zahl von 242 M.,
waren im Juli 1847 258 M. wirklich eröffnet.

Außerdem werden im Laufe 1847 wahrſcheinlich dem
Betriebe noch übergeben werden: a) der Reſt der Köln-
Mindener Bahn von Hamm über Minden bis zur hannöver-
ſchen Gränze 15 M. b) die Stargard-Poſener Bahn bis
Woldenberg 9 M., e) die Brieg Neiſſer Bahn 5 M.,
4) die BergiſchMärkiſche von Elberfeld bis Schwelm 1 M.,
4 die Prinz Wilhelmsbahn von Steele nach Vohwinkel 4 M.
Rechnet man hiezu die vorſtehenden 258 M. ſo werden am
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Schluſſe d. J. wahrſcheinlich 293 M. im Betriebe
ein.

Jm Jahr 1848 werden muthmaßlich zur Vollendung und
Eröffnung kommen: a) die Münſter Hammer Bahn 4 M.,

der Reſt der Bergiſch Märkiſchen Bahn mit 6 M., e) der
Reſt der Stargard-Poſener mit 13 M., die Aachen
Maeſtrichter Bahn, ſo weit ſie in Preußen liegt, 1 M.,
e) die Magdeburg Wittenberger Bahn, mit Ausſchluß der
großen Elbbrücke, 14 M. Zuſammen 383/, M.

Zum 11. Auguſt 1847.
Kennt ihr den Mann, der noch als Greis,

Jn voller Lebensfriſche blüht,
Der ob auch Haupt und Bart ihm weiß,
Noch kräft'ge Geiſtesfunken ſprüht?
Komm, Welkling, ſtaun' beſchämt ihn an:
Es iſt der alte deutſche Jahn!

Kennt ihr den Mann, der, hoch und frei,
Der Knechtſchaft nie den Nacken bog,
Stets gegen alle Tyrannei
Jn Wort und That zu Felde zog,
Komm Feigling, ſtun' beſchämt ihn an,
Es iſt der alte deutſche Jahn!

Kennt ihr den Mann, der frohen Muth
Sich ſtets bewahrt in treuer Bruſt,
Den deutſches kerngeſundes Blut
Durchſtrömt den Greis mit Jünglingsluſt
Komm Grämling ſtaun' beſchämt ihn an:
Es iſt der alte deutſche Jahn!

Kennt ihr den Mann, deß Frömmigkeit
Lebendig, tief und heiter iſt,
Der, ſtets zu edler That bereit,
Nicht fragt, ob Moslem oder Chriſt?
Komm, Frömmling, ſtaun' beſchämt ihn an
Es iſt der alte deutſche Jahn!

Wenn einen rüſt'gen Greis ihr ſeht,
Mit weißem Haupt und langem Bart,
Der ſtark und feſt einher noch geht,
Und Sinn und Sitte deutſch bewahrt,
Dann ſtehet ſtill und ſchaut ihn an:
Das iſt der alte deutſche Jahn!

Wo Deutſchlands Feind am Unſtrutfluß
Die deutſche Bereſing fand,
Wo, wie ein deutſcher Morgengruß,
Schaut hoch und frei die Burg ins Land,
Am Bergeshang dort ſteht ſein Haus
Und leuchtet hell ins Thal hinaus.

Von Rebgeländen reich umkränzt
Blickt's euch ſo traut und gaſtlich an,
Und friſch, frei, fröhlich, fromm erglänzt
Jm Giebelfeld, als Wahlſpruch dran:
Da wohnt der alte Jahn darin,
Der Mann mit treuem deutſchen Sinn.

Heut' iſt er neunundſechszig Jahr
Und tritt das ſieb'nzigſte nun an:
Bring' treuen Gruß und Glückwunſch dar,
O Deutſchland deinem wackern Jahn!
Glück auf! Noch lange friſch und ſtark,
Du Mann von echtem Kern und Mark!

Haſſec.
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Kunſt-Nachricht.
Wie wir hören, wird der in mehrfacher Beziehung ſehr

ſchätzenswerthe Tonkünſtler, Herr Muſikdirector und Dom Or-
ganiſt Ritter in Merſeburg, in Folge einer ähnlichen Anſtel
lung in Magdeburg, ſeine bisherige Stellung in Merſeburg auf
geben. Es drängt ſich bei dieſer Nachricht denen, die Orgel und
Orgelſpiel lieben, gewiß der Wunſch auf, daß die ſchöne, theils
wegen ihres Alters, theils wegen ihrer Vortrefflichkeit berühmte Mer-
ſeburger Dom-Orgel auch jetzt wieder in gute Hände kommen möge.
Wenn gleich hieran nicht zu zweifeln iſt, da die frühere umſich
tige Wahl der betreffenden hohen Behörden bewieſen hat, daß
ein eben ſo ehrenwerth ſcharfer als geſunder Blick dieſe Wahl
leitete, und ſomit auch gegenwärtig wieder leiten wird, ſo möchte
es doch verzeihlich ſein, wenn wir in dieſer Beziehung auf einen
Künſtler aufmerkſam machen, der ſich vorzugsweiſe für eine
ſolche Stellung eignet, als die eben vacant werdende. Wir mei-
nen den Herrn Heinrich Bernhard Stade in Arnſtadt, Orga-
niſten an derſelben Kirche, an welcher ehemals der gefeierte
Kunſtheld Sebaſtian Bach ſeine künſtleriſche Laufbahn begann.

Der Herr Stade, (ein noch junger Künſtler, der kaum
ſein 30. Lebensjahr angetreten hat), zeichnet ſich durch ein gründ-
liches Studium der größeren Orgel-Manier, und namentlich
der contrapunktiſchen Verkettungen, durch eine von gediegener
Kritik geleitete kunſtgerechte Anwendung der toniſchen Formen,
und durch glückliche, geiſtvolle Verbindung derſelben mit über-
raſchenden Ergüſſen einer wohlgeregelten Phantaſie, vor vielen
Organiſten aus. Sein Orgelſpiel iſt eben ſo brillant als ge
müthvoll, und ſeine ganze Behandlung der Orgel, ſeine Stimm-
führung, ſein Regiſtriren, ſo wie ſein treffliches Pedalſpiel ver
dienen das beſte Lob. Eine im vorigen Jahre in Berlin (in
der Garniſonkirche und andern Kirchen) abgelegte Probe gewann
ihm die Zufriedenheit der anweſenden Künſtler erſten Ranges,
ſo wie überall, wo er bis jetzt aufzutreten Gelegenheit hatte
(in Leipzig Hildburghauſen, Lüneburg, Magdeburg, Gotha,
Sondershauſen u. ſ. w.), ſein Orgelſpiel den dankbarſten An
klang gefunden hat, was ſich ſowohl durch die ihm ertheilten
Zeugniſſe bewährter Kenner, als auch die darüber erſchienenen
Recenſionen beweiſt. Da indeſſen grade Berichte über das Orgelſpiel
nicht ſoviel als die Berichte über andere Virtuoſen Leiſtungen
in öffentliche Blätter übergehen, ſo dürfte Herr Stade vielleicht
dem größeren Publikum nicht der Art bekannt ſein, wie es ſeine
überwiegenden Fähigkeiten, ſeine Geſchicklichkeit in Orgel-Compo-
ſition und ſein Eifer für die Beförderung eines klaſſiſchen Or-
gelſpiels verdienen. Dies aber hat uns vorzugsweiſe bewogen,
ihm die vorſtehende auf Wahrheit gegründete öffentliche Em-
pfehlung zu ertheilen indem wir ihm einen ſeinen vorzüglichen
Talenten und ſeinem achtbaren Streben angemeſſenen größeren
Wirkungskreis von Herzen wünſchen.
Jm Namen und Auftrag mehrerer Künſtler und Kunſtfreunde,

der Univerſitäts- Muſikdirector Dr. Naue.
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Fonds- und Gels-Cours.
Berlin den 9. Auguſt

Zf. Brief Geld. 3f. Brief. Geld.St. SchuldSch. 3 93 927 Pomm. Pfndbr. 3 94 94
Seeh. Präm K. u. Nm. do. 3 9Scheine. 9 t. Schleſiſche do. 33 871,Kur u. Neu m. do. Lt. B. ga-Schuldverſchr.3 89 rant. do. 3Berliner Stadt Pr. Bk.A.-Sch. 107 106Obligat. 31 3922
Wſtpr. Pfandbr. 3 93 92 Frdrchöd'or. 137 13
Großh. Poſ. do. 4 1101* And. Goldm. à

do. do. 3 93 922 5 Thlr. 12 117362 Disconto onOſtpr. Pfandbr. 3



Eiſenbahn Actien.

Volleing. Zf. 3f.Amſt. Rott. 4 105 a 105 b. u. G. Pts. M. P. B. 4 93 G.
Arnh. Utr. 4 do. Pr. A. B. 5 101 B.
Brl. Anhalt. 4 117 a bz. hein. Stm. 4 87 G.
do. do. P. Obl.. 4 do. P. Obl. 4Berl. Hamb. 4 107 B. do. v. St. gar. 3
do. P. Obl. 4 101 B. ächſ. Bair. 4 88! G.

Brl. Stettin 4 1141 bz. u. G. ag.Glog. 4
Bonn Köln. 5 do. P. Obl. 4Bresl. Freib. 4 St.-Vohw. 4 79 G.
do. do. P. Obl.. 4 do. P. Obl.) 5 100 B.Cöth. Bernb.. 4 Thüringer. 4 097 a bz.Cr. Ob. Schl. 4 80 B. W.-B. C. -0. 4 86 B.
Dresd. Görl. 4 1028/, G. do. P. Obl. 5 J
r r l Zarsk. Selo. 70 G.do. do. P. Obl. G. 777* 77Gloggnitz. 4 m tHmb. Bergd. 4

Kiel-Alton. 4 112 B. oLeipz. Dresd. 4 Aach.-Maſtr. 30 84 G.
Löb. Zittan. 4 Berg. Märk. 50 86 bz.Magd. Hlbſt. 4 114 G. Berl. Anh. B. 45 107/, a bz. u. G.
Magd. Leipz. 4 Bexb. Ludwh. 70
do. P. Obl. 4 BriegNeiſſe. 55 SN. Schl. Mk. 4 901 bz. Chemn. Riſa. 90
do. P. Obl. 4 941 G. Köln Mind. 90 973/, a bz. u. B.
do. P. Obl.) 5 1028 B. d. Thür. V. 20 84 G.

Nrdb. K. Fd. 4 Magd. Witt. 30 857/, bz. u. B.
OSchl. Lt. A. 4 107 G. Mecklenburg 70 73 B.
do. P. Obl. 4 Nordb. F. W. 70 73 bz. u. G.
do. Lt. B. 4 101 G. Rh. St. Pr. 70 921 bz.Potsd. Mgd. 4 100 bz. u. G. Starg. Poſ. 50 85' bz.

(Schluß der Börſe 3 Uhr.)
Leipzig, den 9. Auguſt.

ponus Ange Stagatspapiere. AngeStaatspapiere. beren. Geſucht Actien excl. Zinſ. boten. Geſucht

Königlich Sächſiſche K. K. Oeſtr. Metall.
Staats Papiere pr. 150 fl. Conv.à 39 im 144 F. à 59/ lauf Zinſenvon 1000 u. 500 91 à 4 à 1039 im 2kleinere aà3 14 F.do. do. v. 500 101 a

Königl. Sächſ Land

rentenbr. à 3 Pr. Frdrd'or. à 5
im 14 F. auf 1001von 1000 u. 500 92 And. ausl. Louisd'or
kleinere à 5 nach gerin-Königl. Pr. Steuer germ Ausmünzfu-Kredit Kaſſenſch. ße auf 100h 117/,à 39 im 20fl. F. Conv. Spec. u. Gld.
von 1000 u. 500 87 auf 100hkleinere S idem 10 u. 20 Kr.Leipz. Stadt Obli- auf 100h 43gationen à 39 im
14 F.von 1000 u. 500 90 Act. d. W. B. pr. St.
kleinere à 103Sächſ. erbl. Pfand- Leipz. Bank Actien
briefe à 3 à 250 pr. 100 167von 5009 T Eeipz Dresd. Eiſnb.von 100 u. 25 93 S Actien à 100

S. lauſitzer Pfand pr. 100 117/,briefe à 39 S SächſiſchBaier. do.
S. er Pfand- pr. 100] 88 mbriefe à 3 FSächſiſchSchleſ. do.
Lpz.-Drsd. Eiſenb. pr. 100 103P.-Obl. à 31 103 Chemnitz Rieſaer
K. Pr. St. Schuldſch. do. à 100- pr. 1000 59
à 3!/, in Pr. Ct. LöbauZittauer do.

pr. 100 93 pr. 100) 59Hamb. Feuerk.-Anl. Magd.-Lpz. do. incl.
à 3' (300 Mk. Div. Scheine do.Bco.150 pr. 100 230a

d. h. Steuer Kredit und Staats Schulden Kaſſenſcheine.

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.)

Magdeburg, den 9. Auguſt. (Nach Wispeln.)

Weizen 75 791 Gerſte 38 40Roggen S wie Hafer 27 30
Getreidebericht. Berlin, den 9. Auguſt.

Am Markt waren die Preiſe wie folgt:
Weizen nach Qualität von 75-—-85
Roggen loco 42 44
Gerſte loco 3234
Hafer loco nach Qualität 24—-26
Rüböl loco 11 Bf., G.Herbſt 11 Bf. u. bz.

Die Getreidepreiſe fortwährend weichend.

Waſſerſtand der Saale bei Halle.
am 9. Auguſt Abends 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 4 Zoll.
am 10. Auguſt Morgens 6 Uhr am Unterpegel 5 Zuß 3 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 9. Auguſt: 23 Zoll unter 0.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 9. bis 10. Auguſt.

Jm Kronprinzen Hr. Geh. Reg Rath Blumenthal a. Hannover.
Hr. Partik. Timberg u. die Hrrn. Dr. med. Sondin m. Gem. a.
Stockholm, Tucillant a. Lyon. Hr. Juſtiz-Comm. Heſſe a.
Nordhauſen. Hr. Oberſtlieut. v. Moren m. Dienerſch. a. Hirſch
berg. Die Hrrn. Kaufl. Troſt a. Berlin, Schull a. Duren, Op
penheim a. Cöln a/R., Peltzer m. Gem. a. Hamburg Schrott
a. Amſterdam.

Stadt Zürich: Hr. Dr. Häring a. Leipzig. Die Hrrn. Stud. jur.
Katte u. Ziegler a. Berlin. Hr. Staatsrath v. Bukowsky m.
Fam. u. Dienerſch. a. Petersburg. Hr. Graf Bethlen a. Ungarn.
Hr. Stud. Schröder a. Prag. Die Hrrn. Kaufl. Droyſen a.
Chemnitz, Janſen a. Potsdam, Wegener a. Mainz, Metzſch a.
Kitzingen, Nordeck a. Hamburg.

Goldnen Ring Die Hrrn. Kaufl. Sommer a. Heiligenſtadt, Klo
ken a. Berlin, Hardtwig a. Leipzig. Hr. Bergmeiſter Bolze a.
Eisleben. Hr. BauEleve Reißbach a. Hannover. Hr. Mechan.
Könneritz a. Brandenburg.

Engliſcher Hof: Hr. Juſtizrath u. Direktor Peterſohn a. Kopen
hagen. Die Hrrn. Kaufl. Faillard, Menzel u. Behrend a. Ber
lin, v. Muſchwitz a. Saarbrück, Siegl a. Wien. Hr. Dr. jur.
Schumacher a. Bremen. Hr. Lieut. v. Oſtrowski a. Branden
burg. Hr. Oberſt Schreider m. Fam. a. Petersburg.

Goldnen Löwen: Tie Hrrn. Kaufl. Bergmann m. Gem. a. Al
tendorf, Pfoörtner a. Hannover, Schmelzer a. Kitzingen, Gries-
hammer a. Leipzig. Hr. Partik. Stortz a. Düſſeldorf.

Schwarzen Bärz Die Hrrn. Kaufl. Simon a. Kemberg, Krahl
v es deburg, Schröder a. Wittenberg, Mücke u. Frank a.

erlin.
Stadt Hamburg Hr. Dr. Kohemann a. Gratz. Die Hrrn. Kaufl.

Haber a. Worbis, Henze a. Leipzig, Scheuerlein a. Landsberg,
Loſſier a. Straßburg. Hr. Reg. Arzt Dr. Strunz, Hr. Apoth.
Köhler u. Hr. Lehrer Neigebaur a. Düben. Hr. Rittergutsbeſ.
v. Dröng a. Poſen.

Goldne Kugel: Hr. Gutsbeſ. v. Strasberg u. Fam. a. Poſen.
Die Hrrn. Kaufl. Sternberg a. Alsfeld, Held a. Berlin, Wil
helm a. Oberweißburg, Dietrich a. Erfurt, Loſch a. Fürth.

Zur Eiſenbahn Die Hrrnu. Barone v. Eckenſtein u. v. Rohr m.
Fam. a. Berlin. Hr. Forſtmſtr. Rinck a. Dommitſch. Die
Hrru. Kaufl. Weſſen a. Weimar, Oppenheim a, Jena, Buchner
a Berlin, Eſchmann u. Liebe a. Hamburg, Grünheim, Gruner,
Kanter u. Ergo a. Leipzig.



Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Zur anderweitigen dreijährigen Verpach-
tung der zum Rittergute Neupouch ge
hörigen Weidenheeger an der Mulde ſteht
Termin
Mittwoch den 18. Auguſt d. J.
an Ort und Stelle an, und werden Pacht-
luſtige mit dem Bemerk dazu eingeladen,
ſich am genannten Tage Vormittags 11
Uhr im Gaſthofe zu Neupouch zu ver-
ſammeln. Nach der Erſtehung iſt des
jährlichen Pachtgeldes anzuzahlen.

Neupouch, den 7. Auguſt 1847.
Der Förſter Romanus.

Oeffentlicher Verkauf
von

Vieh- und Wirthſchafts-Jnven-
tarium und Ackergrundſtücken

in Schotterey.
Vermöge Auftrags werde ich auf dem

ſonſt Oedekind'ſchen, jetzt dem Herrn
Amtmann Perſch gehörigen Freigute zu
Schotterey:
1) am Sonnabend, den IA. d. M.,

Vormittags 8 Uhr:
2 Pferde, 21 Stück Rindvieh, 108
Stück Schaafe, 15 Lämmer, 11 Schwei-
ne, eine Partie Federvieh, 2 Ackerwa-
gen 4 Pflüge, 4 Eggen, 1 Walze,
das Geſchirr von 2 Pferden, verſchiede-
nes Wirthſchaftsgeräthe, die Molken-
Utenſilien, eine Partie Stroh, Heu,
Torf und Dünger, und

2) am Dienstag, den 24.
Vormittags 9 Uhr,

verſchiedene, zu dem oben erwähnten

d. M.,
oder ſonſt anſtändige Familie
Halle geſonnen ſein, bei nicht zu hohen

7

Colonia.
Kölniſche Feuer-Verſicherungs-Gef ellſchaft.

Nachdem die Kölniſche Feuer Verſiche
rungs- Geſellſchaft mich zu ihrem Agenten
für hiegen Ort und Umgegend ernannt hat,
verfehle ich nicht, dem verſicherungsſuchen-
den Publikum meine Dienſte anzubieten,
und bemerke nur noch, daß ich jederzeit
bereit ſein werde, Verſicherungs- Anträge
aufzunehmen, ſowie jede zu wünſchende
Auskunft ſehr gern zu ertheilen.

Pretzſch a. d. Elbe, den 9. Auguſt 1847.
Der Kaufmann F. L. Exter.

Ein Mann, welcher gut rechnen kann
und hinlängliche Einſicht in kaufmänniſche
Buchführung beſitzt, findet ſofort einige
Beſchäftigung

Halle, am Franckensplatz Nr. 1730.

Sammet- Weſten u. Beinkleider-
Stoffe

in ganz neuen Muſtern empfing und em-
pfiehlt die Tuchhzandlung von

Ludwig Breitfeld,
große Steinſtraße Nr. 130.
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1800 2000 Thaler werden ſofort zur

erſten Hypothek auf ein Grundſtück im
Werthe von 4500 Thlr. zu erborgen ge-
ſucht. Näheres bei Supprian in Hal-
le, Leipzigerſtraße Nr. 283.

Sollte vielleicht eine Prediger- Wittwe
außerhalb

Freigute gehörige, in Schottereyer, Lauch- Bedingungen zwei kleine Kinder von reſp.
ſtädter, Gräfendorfer und Gockendorfer

Flur belegene Acker und Wieſen-
grundſtücke, in einzelnen Parzel-
len,

öffentlich meiſtbietend unter den im Termine
bekannt zu machenden Bedingungen ver-
kaufen.

Schotterey, den 5. Auguſt 1847.
W. Pellnittzz aus Calbe a. S.

Muskateller- Birnen in jeder beliebigen
Quantität ſind zu verkaufen im Fürſtenthal.

Es werden die Jahrgänge des Amts-
blattes der Merſeburger Regie-
rung von 1816 bis inel. 1833 roh oder
gebunden billig zu kaufen geſucht. Von
wem? ſagt die Expedition des Couriers.

Ein ehrlicher und fleißiger Pferdeknecht
kann ſogleich einen mit gutem Lohn ver-
bundenen Dienſt erhalten bei A. Kühn in
Rumpin.
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3 und Jahr in Erziehung und Pflege
zu nehmen, ſo wolle man ſeine Adreſſe in
der »Stadt Hamburg hier abgeben.

Am Montag Abend iſt auf der Raben-
inſel ein ſchwarzſeidener Regenſchirm ſtehen
geblieben der ehrlliche Finder wird erſucht,

denſelben bei Herrn Haſſe daſelbſt oder
Leipzigerſtraße Nr. 326 gegen eine gute
Belohnung abzugeben.

Stadt- Theater.
Heute, Mittwoch, den 11. Auguſt: Große

Ballet Vorſtellung des großherzoglichen
Hof- Balletmeiſters Hrn. Teſcher aus
Darmſtadt mit ſeinen Eleven, dem
aus 30 Perſonen beſtehenden großher-
zoglichen Hof- Balletperſonale.

Hr. Hof Balletmeiſter Teſcher kann auf
ſeiner Durchreiſe nur zwei Vorſtellungen
geben und wird deshalb auf dieſe Vorſtel-
lungen das geſchätzte Publikum vorzüglich
aufmerkſam gemacht.
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Verdiente Bekanntmachung.
Vor einigen Tagen traf ich mit einer

ſehr achtungswerthen Familie hier in einem
Gaſthauſe zuſammen, welche eine Vergnü-
gungsreiſe gemacht, und ſich über die ver
ſchiedenen Wirthslokale beredete, wo ſie be
ſonders das Gaſthaus zur goldenen Krone
in Artern rühmte.

Sie hätte dort eine höchſt zuvorkom-
mende freundliche Aufnahme gefunden ver-
bunden mit allen Bequemlichkeiten, ſehr
wohlſchmeckenden Speiſen, ganz vorzügli-
chen Getränken, genug ſo gut, wie ſie es
auf der ganzen Reiſe ſelten angetroffen.

Sie fühle ſich daher veranlaßt, dieſes
wohl öffentlich bekannt zu machen, damit
jeder, wer vielleicht Artern paſſire, und
den Gaſtwirth Hoſeus beſuchte, gewiß
dieſer Mittheilung beiſtimme.

Auch ich, der ich als Geſchäftsreiſender
ſchon ſeit vielen Jahren dort einkehre, habe
gefunden daß Alles dieſes wahr iſt, und
kann mit Recht meinen Herren Collegen
dieſes Gaſthaus empfehlen, und bitte doch
ja den 2c. Hoſeus recht viel mit Beſuch
zu erfreuen, damit die Thätigkeit deſſelben,
worin er unermüdet iſt, recht belohnt wird.

Halle, im Auguſt 1847.
A. N.

Reiſender.

Ein freundliches Logis in der Bel-Etage,
von 4 Stuben, 5 Kammern, Küche und
allem Zubehör iſt in der Nähe des Marktes
zum 1. October dieſes Jahres an eine ſtille
Familie zu vermiethen. Alles Nähere durch
J. G. Fiedler in Halle, kl. Steinſtraße.

eeeenasé,

Eine Land Wirthſchafterin, welche zu
folge vieljähriger Erfahrung im Stande iſt,
jeder größern Wirthſchaft vorzuſtehen, be
ſonders in der feinen Koch- und Backkunſt
viel zu leiſten im Stande iſt, wünſcht un
ter beſcheidenen Anſprüchen ſofort oder zu
Michaelis eine Stelle. Alles Nähere er-
theilt J. G. Fiedler in Halle, kleine
Steinſtraße Nr. 209.

Ein Braunkohlenwerk und zwei Ziege-
leien von guter Rentabilität und in der
Nähe einer Eiſenbahn günſtig gelegen bin
ich zu verkaufen beauftragt.

A. Linn, conceſſ. Commiſſionair in
Halle a./S. Lucke Nr. 1386.

Ein Haus nebſt Schnittgeſchäft, in einer
lebhaften Stadt bei Halle, iſt zu verkau-
fen oder zu verpachten durch

A. Linn in Halle, Lucke Nr. 1386.

Häuſer zu 10,000, 7000, 3500, 3000,
2500, 2000, 1800, 1300, 750, 600,
500 Thlr. hat zu verkaufen in Auftrag

A. Linn in Halle, Lucke Nr. 1386.
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An die Herren Geiſtlichen!
Das in unſerem Verlage erſchienene

Magazin von Caſual,
beſonders kleineren geiſtlichen Amtsreden,

ats
Abendmahls, Beicht-, Confirmations-, Einfüührungs-, Grab,

Tauf, Traureden,
herausgegeben

von
Arndt, v. Ammon, Alt, Aßmann Bartels, Berger, Blühdorn,
Böckel, Conrad, Dennhardt, Dräſeke, Eylert, Fiſcher, Frobe-
nius, Genzken, Girardet, Greiling, Heydenreich, Horn, Hoß-
bach, Kämpfe, Koch, Lisco, Lomler, Marheinecke, Marks, Mel
cher, Merkel, Nebe, Pariſius, Petri, Röhr, Nuſt, Schatter,
Schleiermacher, Schmaltz, Schott, Schröder, Schuderoff, Schwabe,

Schwarz, Siegel, Spieker, Theremin, Wallin, Weſtermeier,
de Wette u. A.

8 Theile. 1829 1841.
oeererrrrereeeeeeeeeenece

ſoll, Unbemittelten den Ankauf zu erleichtern, von jetzt an für die Hälfte des bisheri-
gen Ladenpreiſes von 12 Thaler erlaſſen werden, und kann durch alle Buchhandlungen
bezogen werden.

Von dem 1823 1829 ebenfalls bei uns erſchienenen

Magazin
von

Feſt- Gelegenheits, und anderen Predigten und
kleineren Amtsreden,

herausgegeben

von
Röhr, Schleiermacher, Schuderoff.

6 Theile.
ſind ebenſo noch einige Exemplare für die Hälfte des Ladenpreiſes von 9 Thaler zu
haben.
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Familie Drechsler.

Ein Fortepiano mit 62 Octaven von Vollheringe, Milchn. und Rogen., er-
ſtarkem, geſangreichem Ton, im Discant hielt in ganz ausgezeichneter Waare und
dreichörig, ſteht zu verkaufen empfiehlt ſolche billigſt in Tonnen, Scho

Promenade Nr. 1347. (cken und einzeln G. Goldſchmidt.

Freiimfelde.
Morgen Donnerstag den 12. Auguſt

Concert, Jllumination und Tanz.
Vereinigtes Muſikchor.

Eine alleinſtehende Beamten-Wittwe, die
ſeit mehreren Jahren Gaſt- und andern
Wirthſchaften vorgeſtanden, wünſcht ein
baldiges Unterkommen. Näheres zu er-
fragen Ranniſche Straße Nr. 501.

Jch beabſichtige nächſten Sonntag Nacht
mittags 4 Uhr 2 junge Kühe, welche ſeit
8 Wochen gekalbet haben, nebſt ungefähr
8 bis 10 Fuder gutem Dünger, an Or-
und Stelle zu verkaufen.

Löbejün, den 9. Auguſt 1847.
A. Dähne.

Geſuch.
Ein gewandtes junges Mädchen, mit

den beſten Zeugniſſen verſehen findet Con
dition in der Conditorei von A. Schlitte.

Halle, den 9. Auguſt 1847.

ter

Erklärung.
Es hat ſich hier und in der Umgegend

das Gerücht verbreitet, daß mir die außer
amtlichen Mühwaltungen beim Turnen
»gut bezahlte würden, weshalb es kein
Wunder ſei, wenn ich die Turnübungen
mit einer gewiſſen Vorliebe und mit gro-
ßem Eifer betreibe. Jch fühle mich des-
halb zu der offenen Erklärung gedrungen,
daß ich bis jetzt weder für die jahrelangen
Bemühungen, noch für die mancherlei Opfer
bei Leitung der Turnübungen hierſelbſt von
keiner Seite her irgend eine Entſchädi-
gung erhalten und auch noch keine bean
ſprucht habe.

Jlbersdorf. F. L. Guericke.

Familien Nachrichten.
Todes Anzeige.

Nach langen Leiden verſchied heute, am
Begräbnißtage unſerer guten Mutter, Mit-
tag halb 12 Uhr, unſer theurer, innig ge-
liebter Vater, Herr Carl Chriſtian
Eſchhoff, im 69ſten Lebensjahre.

Halle, den 9. Auguſt 1847.
Die Hinterbliebenen.

TodesAnzeige.
Heute Nachmittag verſchied ſanft nach

er vJ

Bad Wittekind. Kleine Delikateß- Heringe à
Heute Mittwoch den 11. Auguſt, großes St. 1 Pf., ſowie eine kleine Sorte neue
Militair-Concert. Anfang 4 Uhr. Madjes- Heringe à St. 4 Pf. em-

pfiehlt G. Goldſchmidt.
Heute, Mittwoch, Geſllſchaftstag; auch

giebt es Apfel- und andern Kuchen bei Kümmelſtroh und junge Kümmelpflan-
Bügler auf der Muille. zen ſind auf der Maille billig zu verkaufen.

Gebauerſche Buchdruckereit.
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langen Leiden die Wittwe des Ober-Lan-
desgerichts-Executor Schumann, Marie
Dorothee geb. Müller. Dieſe Anzeige
hierdurch allen Freunden und Bekann-

ten ven
Halle, den 9. Auguſt 1817.

den Hinterbljebenen.



Beilage zu Nr. 185 des Couriers, Hall. Zeitung für Stadt und Land.
Mittwoch, den 11. Auguſt 1847.

Das in Nr. 30 der Geſetz- Sammlung enthaltene
Geſetz »uber die Verhältniſſe der Judens lautet:

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von
Preußen c. c.

Nachdem Wir zur Herſtellung einer möglich gleichmäßigen Geſetzge-
bung über die Verhältniſſe der Juden die in dieſer Hinſicht beſtehenden
Vorſchriften einer Reviſion haben unterwerfen laſſen, verordnen Wir,
nach Anhörung beider Kurien Unſerer zum erſten Vereinigten Landtage
verſammelt geweſenen getreuen Stände, auf den Antrag Unſeres Staats-
Miniſteriums was folgt:

Titel I.
Bürgerliche Verhältniſſe der Juden.

S. 1. Unſeren jüdiſchen Unterthanen ſollen, ſo weit dieſes Geſetz
nicht ein Anderes beſtimmt, im ganzen Umfange Unſerer Monarchie
neben gleichen Pflichten auch gleiche bürgerliche Rechte mit Unſeren chriſt-
lichen Unterthanen zuſtehen.

Abſchnitt I.
Beſtimmungen für alle Landestheile, mit Ausſchluß

des Großherzogthums Poſen.
S. 2. Zulaſſung zu öffentlichen Aemtern.

Zu einem unmittelbaren oder mittelbaren Staatsamte, ſo wie zu
einem Kommunal Amte, kann ein Jude nur dann zugelaſſen werden,
wenn mit einem ſolchen Amte die Ausübung einer richterlichen polizei-
chen oder exekutiven Gewalt nicht verbunden iſt.

Außerdem bleiben die Juden allgemein von der Leitung und Be-
aufſichtigung chriſtlicher Kultus und Unterrichts Angelegenheiten aus-
geſchloſſen.

An Univerſitäten können Juden ſo weit die Statuten nicht ent-
gegenſtehen, als Privat Dozenten, außerordentliche und ordentliche
Profeſſoren der mediziniſchen, mathematiſchen, naturwiſſenſchaftlichen,
geographiſchen und ſprach wiſſenſchaftlichen Lehrfächer zugelaſſen werden.
Von allen übrigen Lehrfächern an Univerſitäten ſo wie von dem aka-
demiſchen Senate und von den Aemtern eines Dekans, Prorektors und
Rektors bleiben ſie ausgeſchloſſen.

An Kunſt-, Gewerbe-, Handels- und Navigationsſchulen können
Juden als Lehrer zugelaſſen werden. Außerdem bleibt die Anſtellung
der Juden als Lehrer auf jüdiſche Unterrichts Anſtalten beſchränkt.

3. Ständiſche Rechte, Patronat c.
Ständiſche Rechte können von Juden auch ferner nicht ausgeübt

werden. So weit dieſe Rechte mit dem Beſitze eines Grundſtücks ver-
vunden ſind, ruhen dieſelben, ſo lange das Grundſtück von einem Ju-
den beſeſſen wird.

Das Näamliche gilt vom Patronat und von der Aufſicht über
das Kirchenvermogen. Beides wird von der Behörde Verordnung
vom 30. Auguſt 1846, Geſetz Sammlung S. 207) ausgeuübt. Die
perſönliche Ausuübung der Gerichtsbarkeit und Polizei iſt den Juden
nicht geſtattet, ſie können jedoch den Gerichtshalter und den Verwal-
ter der Polizei beſtellen.

Der jüdiſche Beſitzer bleibt zur Tragung der mit allen vorge
dachten Rechten verbundenen Laſten verpflichtet.

Wo das Patronat einer Gemeinde zuſteht, können deren jüdi-
ſche Mitglieder an der Ausübung deſſelben nicht Theil nehmen, ſie
müſſen aber die damit verbundenen Reallaſten von ihren Beſitzungen
tragen. Außerdem bleiben die anſäſſigen jüdiſchen Mitglieder einer
Stadt oder Dorfgemeinde verpflichtet, die nach Maßgabe des Grund-
beſitzes zu entrichtenden Beiträge zur Erhaltung der Kirchenſyſteme zu
tragen auch ſind alle jüdiſchen Grundbeſitzer zur Leiſtung der auf ih-
ren Grundſtücken haftenden kirchlichen Abgaben verbunden.

S. 4. Gewerbebetrieb.
Die fur den Gewerbebetrieb im Umherziehen in Betreff der in

ländiſchen Juden beſtehenden Beſchrankungen werden aufgehoben.
Auch wird der Betrieb der in den 88. 51, 52, 54 und 55 der

Gewerbe Ordnung vom 17. Januar 1845 genannten Gewerbe den Ju
den fortan freigegeben inſofern nicht mit denſelben die Ausuübung ei-
ner polizeilichen oder exekutiven Gewalt verbunden iſt.

S. 5. Familiennamen.
Die Juden ſind zur Führung feſt beſtimmter und erblicher Fa

miliennamen verpflichtet.
S. 6. Führung der Handelsbucher c.

Bei Fuhrung ihrer Handelsbücher haben ſich die Juden entwe-
der der deutſchen oder der ſonſtigen, unter der Bevölkerung ſihres
Wohnorts üblichen Landesſprache und deutſcher oder lateiniſcher Scyhrift-
züge zu bedienen. Handelsbücher, in welchen gegen dieſe Vorſchrift
verſtoßen iſt, haben für den Juden keine Beweiskraft. Bei Abfaſ-
ſung von Verträgen und rechtlichen Willeys-Erkläärungen, wie bei al
len vorkommenden ſchriftlichen Verhandlungen, iſt den Juden nur der

Gebrauch der deutſchen oder einer anderen lebenden Sprache und deut
ſcher oder lateiniſcher Schriftzüge geſtattet. Jm Falle der Uebertre-
tung der in dieſem wie im 8. 5 enthaltenen Vorſchriften trifft ſie eine
Geldſtrafe von 50 Rthlrn. oder ſechéwöchentliches Gefängniß.

S. 7. Zeugeneid.
Jn Anſehung der Pflicht zur Ablegung eidlicher Zeugniſſe und

der dieſen Zeugniſſen beſzulegenden Glaubwürdigkeit findet ſowohl in
Civil- als Kriminalſachen zwiſchen den Juden und Unſeren übrigen
Unterthanen kein Unterſchied ſtatt.

S. 8. Geburts, Heiraths- und Sterbefaälle.
Die bürgzerliche Beglaubigung der Geburts, Hefraths und

Sterbefälle unter den Juden ſoll durch Eintragung in ein gerichtlich
zu fuührendes Regiſter bewirkt werden.

9. Dieſes Regiſter (9. 8.) wird von dem ordentlichen Richter des
Orts, wo der Geburts oder der Sterbefall ſich ereignet hat, oder die
Brautleute wohnen, auch in Anſehung ſolcher Betheiligten geführt, welche
ſonſt von der ordentlichen Gerichtsbarkeit befreit.

Haben die Brautleute ihren Wohnſitz in verſchiedenen Gerichtsbezirken,
ſo kann die Eintragung der Ehe bei dem einen oder dem anderen der bei-
den Richter nachgeſucht werden. Der Richter, welcher hiernach die Ein
tragung vornimmt, hat von derſelben dem Richter des Orts, an welchem
der andere Theil des Brautpaares wohnt, Mittheilung zu machen und
dieſer hat die vollzogene Ehe auch in das von ihm geführte Regiſter zu
übernehmen.

10. Zur Anzeige einer erfolgten Geburt iſt zunächſt der Vater des
Kindes verpflichtet. Jſt derſelbe nicht bekannt oder zur Erfüllung dieſer
Verpflichtung nicht im Stande, ſo muß die Anzeige von dem Geburts-
helfer oder der Hebamme, wenn aber ſolche bei der Niederkunft nicht ge-
genwärtig geweſen ſind, von den ſonſt dabei zugegen geweſenen Perſonen,
und wenn die Geburt ohne Beiſein Anderer erfolgt iſt, von demjenigen,
in deſſen Wohnung das Kind geboren iſt, geſchehen. Andere zu den Ver
wandten oder Hausgenoſſen gehörende Perſonen ſind zu der Anzeige berech
tigt, aber nicht verpflichtet.

Die Anzeige muß den Tag und die Stunde der Geburt, das Geſchlecht
des Kindes und deſſen Vornamen, ferner die Namen, den Stand oder das
Gewerbe, ſo wie den Wohnort der Aeltern, enthalten.

War zur Zeit der gemachten Anzeige dem Kinde noch kein Vorname
beigelegt, ſo iſt hierüber binnen 3 Tagen, nachdem dies geſchehen nach-
trägliche Anzeige zu leiſten.

11. Bei Todesfällen muß die Anzeige von dem Familienhaupte,
und wenn ein ſolches nicht vorhanden oder hierzu nicht im Stande iſt, von
demjenigen gemacht werden in deſſen Wohnung der Todesfall ſich ereig-
net hat. Andere Verwandte oder Hausgenoſſen des Verſtorbenen ſind zu
der Anzeige berechtigt, aber nicht verpflichtet.

Die Anzeige muß Tag und Stunde des Todes, Vor und Familien
Namen, Alter, Stand oder Gewerbe des Verſtorbenen enthalten.

9. 12. Der ehelichen Verbindung muß ein Aufgebot vorangehen. Daſ-
ſelbe iſt bei dem Richter des Orts, an welchem die Brautleute den Wohn-
ſitz haben, und wenn dieſelben in verſchiedenen Gerichtsbezirken wohnen,
bei jedem der beiden Richter in Antrag zu bringen und erſt dann zu ver-
anlaſſen wenn ſich der Richter die Ueberzeugung verſchafft hat, daß die
zur bürgerlichen Gültigkeit der Ehe geſetzlich nothwendigen Erforderniſſe
vorhanden ſind.

Das Aufgebot erfolgt durch eine an der Gerichtsſtelle und gleichzeitig
an dem Rath- oder Orts- Gemeinde Hauſe in deſſen Ermangelung aber
an der Wohnung des Ortsvorſtehers, während 14 Tage auszuhängende Be-
kanntmachung.

s. 13. Zur Eintragung in das Regiſter iſt erforderlich:
1) der Nachweis des Aufgebots (8. 12);
2) die perſönliche Erklärung der Brautleute vor dem Richter, daß

a rtan als ehelich mit einander verbunden ſich betrachten
wollen.

8. 14. Die burgerliche Gultigkeit einer ſolchen Ehe beginnt mit
dem Zeitpunkt der Eintragung der Ehe in das Regiſter.

S. 15. Zu den in den 88. 10, 11 und 13 vorgeſchriebenen Anzei
gen und Erklaärungen iſt das perſönliche Erſcheinen vor dem Richter
erforderlich. Der Richter hat darüber, unter Zuziehung eines verpflich-
teten Protokollführers, ein Protokoll aufzunehmen, welchem die einge
reichten Beſcheinigungen beizufügen ſind. Wenn nach dem Ermeſſen
des Richters die Thatſache feſtgeſtellt iſt, ſo hat derſelbe, auf Grund
des Protokolls, ſofort den Geburts, Heiraths oder Sterbefall in das
Regiſter einzutragen und darüber ein Atteſt auszufertigen.

S. 16. Das Regiſter (8. 8) und die auf Grund deſſelben ausge-
fertigten Atteſte genießen, bis zum Beweiſe des Gegentheils, vollen
öffentlichen Glauben.

g. 17. Die in den 88. 10 und 11 vorgeſchriebenen Anzeigen muſ
ſen von den dazu Verpflichteten gemacht werden

1) bei den Geburten innerhalb der zunächſt folgenden 3 Tage
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2) bei Todesfallen ſpäteſtens an dem nachſtfolgenden Tage.

Eine ſchuldbare Verſaumniß dieſer Friſten iſt mit Geldbuße bis zu
50 Rthlrn. oder mit Gefängniß bis zu 6 Wochen zu beſtrafen.

Außerdem haben die Saumigen diejenigen Koſten zu tragen, wel
che dadurch entſtehen daß der Richter wegen der verzögerten Anzeige
zu irgend einer Ermittelung veranlaßt wird.

g. 18. Die Feſtſetzung der im S. 17 angedrohten Strafe erfolgt
durch gerichtliches Erkenntniß.

g. 19. Die Orts- Polizeibehörden ſind verpflichtet, auf die recht-
zeitige Anzeige der Geburten und Sterbefälle zu achten und bei Unter-
laſſung derſelben das Erforderliche von Amts wegen zu veranlaſſen.

g. 20. Für die den Gerichten durch gegenwartige Verordnung
uüberwieſenen Geſchafte ſind Gebühren zu entrichten, über deren Be-
trag der Juſtiz- Miniſter nahere Beſtimmungen zu treffen hat.

g. 21. Jnſoweit nicht durch gegenwärtige Verordnung abweichende
Beſtimmungen gegeben ſind, haben die Gerichte bei dem Aufgebote und
der Fuhrung des Regiſters diejenigen Vorſchriften zu befolgen, welche
den Geiſtlichen der chriſtlichen Kirchen fur das Aufgebot und die Fuüh-
rung der Kirchenregiſter ertheilt ſind. as. 22. Jn den zum Bezirke des AppellationsGerichtshofes zu
Köln gehörigen Landestheilen bewendet es bei den über die Feſtſtellung
der Gebürten, Heirathen und Sterbefalle beſtehenden Vorſchriften.

g. 23. Schuldverhaltniſſe und beſondere Abgaben.
Die über die Schuldverhaltniſſe einzelner jüdiſcher Corporationen

erlaſſenen Vorſchriften und beſonderen Anordnungen bleiben bis zur
Tilgung dirſer Schulden in Kraft.

Die an die Staats Kaſſe von den Juden als ſolchen zu entrich-
tenden perſönlichen Abgaben und Leiſtungen werden ohne Entſchädigung
aufgehoben. Bei derartigen Abgaben und Leiſtungen an Kammereien,
Gruündherren, Jnſtitute c. behalt es vorläufig ſein Bewenden; es wer
den jedoch weitere Beſtimmungen über deren Aufhebung und Ablöſung
vorbehalten.

Abſchnitt U.(enthaält in 24 bis 34 die Beſtimmungen für das Großherzog-
thum Poſen.)

Ta iſt e l
Kultus und Unterrichts- Angelegenheiten der Juden.

Abſchnitt I.Beſtimmungen für alle Landestheile, mit Ausſchluß des
Großherzogthums Poſen.

g. 35. Bildung von Synagogen- Gemeinden (Judenſchaften).
Die Juden ſollen nach Maßzabe der Orts- und Sevolkerungs Ver

haltniſſe dergeſtalt in SynagogenSemeinden (Judenſchaften) vereinigt
werden daß alle innerhalb eines Synagogen Bezirks wohnende Juden
einer ſolchen Gemeinde angehören.

g. 36. Die Bildung der Synagogen Bezirke erfolgt durch die Re
gierungen nach Anhörung der Betheiligten.

Die Regierungen ſind ermächtigt, die in dieſer Weiſe gebildeten Sy-
nagogenBezirke nach dem Bedürfniſſe abzuändern und die hierauf be
züglichen Verhältniſſe, unter Zuziehung der Betheiligten, einſchließlich
der etwa vorhandenen Glaäubiger, zu ordnen.

g. 37. Die einzelnen Synagogen- Gemeinden erhalten in Bezug auf
ihre Vermögens Verhältniſſe die Rechte juriſtiſcher Perſonen.

g. 38. Jede Synagogen Gemeinde erhält einen Vorſtand und eine
angemeſſene Zahl von Repräſentanten.

H. 39. Der Vorſtand beſteht aus mindeſtens 3, höchſtens 7 Mit-
gliedern, welche ihr Amt unentgeltlich verwalten.

40. Die Zahl der Repräſentanten der Synagogen Gemeinde ſoll
mindeſtens 9 und hoööchſtens 21 betragen

9. 41. Sämmtliche männliche, volljährige, unbeſcholtene Mit-
glieder der SynagogenGemeinde, welche ſich ſelbſtſtändig ernähren und
mit Entrichtung der Abgaben, für die Synagogen Gemeinde während
der letzten 3 Jahre nicht in Rückſtand geblieben ſind, wahlen die Re-
praſentanten und dieſe den Vorſtand auf 6 Jahre. Die Wahl iſt überall
zugleich auf eine entſprechende Zahl von Stellvertretern zu richten.

9. 42. Das Wahlgeſchaft wird durch einen Abgeordneten der Re-
gierung geleitet. Nach Ablauf der erſten 3 Jahre ſcheidet die Hälfte
der Vorſtands Mitglieder und der Repräſentanten nach dem Looſe, dem-
nächſt jedesmal die ältere Hälfte aus.

g. 43. Die Wahlen der Mitglieder des Vorſtandes unterliegen der
Genehmigung der Regierung, welche die ganze Wirkſamkeit des Vor
ſtandes zu beaufſichtigen hat und befugt iſt, einzelne Mitglieder we
gen vorſatzlicher Pflichtwidrigkeit oder wiederholter Dienſtvernachlaſſi
gungen nach vorangegangener adminiſtrativer Unterſuchung durch Be
ſchluß zu entlaſſen.

H. 44. Der Vorſtand iſt das Organ, durch welches Anträge oder
Beſchwerden der Synagogen- Gemeinde an die StaatsBehörde gelangen.
Er hat über alle die Synagogen Gemeinde betreffenden Angelegenheiten
und über einzelne zu ihr gehörige Mitglieder den Staats und Kom-

waltungs Beamten zu.

munal-Behörden auf Erfordern pflichtmäßig und unter eigener Ver
antwortlichkeit Auskunft zu ertheilen. Derſelbe führt die Verwaltung
der Angelegenheiten der Synagogen Gemeinde, hat die Beſchlüſſe der
Repräſentanten (F. 47) zu veranlaſſen und zur Ausführung zu brin
gen auch die Synagogen Gemeinde überall gegen dritte Perſonen,
insbeſondere in allen Rechtsgeſchäften, ſie mögen die Erwerbung von
Rechten oder die Eingehung von Verbindlichkeiten betreffen, zu ver
treten.

H. 45. Dem Vorſtande ſteht die Wahl und Anſtellung der Ver
Derſelbe hat jedoch vor jeder Anſtellung die

Scene knteuneen über die Würdigkeit der anzuſtellenden Perſonen zu
oren.

H. 46. Die Repräſentanten Verſammlung erhält durch ihre Wahl
und das Geſetz die Vollmacht und Verpflichtung die Synagogen Ge
meinde nach Maßgabe dieſer Verordnung ohne Rückſprache mit der
ganzen Gemeinde oder mit Abtheilungen derſelben, nach Ueberzeugung
und Gewiſſen zu vertreten und verbindende Beſchlüſſe fur die Gemein
de zu faſſen.

Die Repräſentanten haben nicht einzeln, ſondern nur in der Ge
ſammtheit die Befugniß, durch gemeinſchaftliche Beſchlüſſe von der ge
ſetzlichen Vollmacht Gebrauch zu machen.

Die Repräſentanten Verſammlung kontrollirt die Verwaltung des
Vorſtandes. Sie iſt daher berechtigt und verpflichtet, ſich von der
Ausführung ihrer Beſchlüſſe und der Verwendung der Gemeinde Ein-
nahmen Ueberzeugung zu verſchaffen, die Akten einzuſehen die Rech
nungen zu prüfen, dagegen Erinnerungen zu machen und Dechargen
zu ertheilen u. ſ. w.

Sofern ſie zu finden glaubt, daß dem Vorſtande oder deſſen einzel
nen Mitgliedern Vernachlaſſigungen oder Pflichtverletzungen zur Laſt
fallen, ſo hat ſie dies der Regierung zur Unterſuchung und Verfügung
anzuzeigen.

Der Vorſteher und die einzelnen Repräſentanten ſind der Ge
meinde für den ihr zugefügten Nachtheil verantwortlich, wenn ſie ſich
der Abſtimmung entziehen, wenn ſie durch Ordnungswidrigkeiten die
Beſchlußnahme verhindern, oder die Beſchlüſſe vereiteln, oder ſich un
gebührlicherweiſe in die Ausfuührung miſchen. Dagegen ſind ſie fur
den Jnhalt ihrer Beſchlüſſe nur dann verantwortlich wenn ſie wider
beſſeres Wiſſen, alſo in unredlicher Abſicht, verfahren haben.

S. 47. Jn allen lediglich den inneren Haushalt der Synagogen
Gemeinde betreffenden Angelegenheiten iſt der Beſchluß der Repräſen-
tanten- Verſammlung durch den Vorſtand zu veranlaſſen. Dahin gehört

1) Feſtſetzung des Etats;
2) Verpachtung Verwaltung und Verpfandung von Grundſtuücken
3) Anſtellung von Prozeſſen und Abſchließung von Vergleichen über

Gerechtſame der Synagogen- Gemeinde oder über die Subſtanz des
Vermögens derſelben

4) Verträge, welche außer den Gränzen des Etats liegen, und außer-
ordentliche, den Etat überſteigende Geldbewilligungen.

Die Beſchlußnahme der Repraſentanten, wenn ſie den beſtehenden
Geſetzen nicht widerſpricht, iſt in der Regel bindend fur den Vorſtand.
Hat derſelbe jedoch die Ueberzeugung, daß der Beſchluß der Gemeinde
nachtheilig ſein werde, ſo hat er die Beſtätigung zu verſagen und
wenn der anzuſtellende Verſuch einer Vereinigung erfolglos iſt, die Ent-
ſcheidung der Regierung einzuholen.

H. 48. Außer dem Einverſtändniſſe des Vorſtandes und der Reprä-
ſentanten Verſammlung iſt auch noch die Genehmigung der Regierung
erforderlich:

1) zur Einführung neuer Auflagen
2) zur Aufnahme von Anleihen und zum Ankaufe von Grundſtuücken;
3) zur freiwilligen Veraußerung von Grundſtücken und Realberechti-

gungen der SynagogenGemeinde, welche überhaupt ſtets nur
e vorgängiger Taxe im Wege öffentlicher Licitation erfolgen

arf.
9. 49. Die Regierungen haben nicht nur in den Faällen zu ent

ſcheiden welche ihnen in dieſem Geſetze ausdrucklich uberwieſen ſind,
ſondern ſind auch im Allgemeinen berechtigt und verpflichtet,

1) ſich Ueberzeugung zu verſchaffen, ob in jeder Synagogen Ge
meinde die Verwaltung nach den Geſetzen überhaupt und nach ge
genwärtiger Verordnung insbeſondere eingerichtet iſt

2) dafür zu ſorgen, daß die Verwaltung fortwährend in dem vor
r wotten Gange bleibe und angezeigte Störungen beſeitigt
werden

3) die Beſchwerden Einzelner über die Verletzung der ihnen als Mit-
glieder der Gemeinde zuſtehenden Rechte zu unterſuchen und zu
entſcheiden.

Jn allen Angelegenheiten der Synagogen Gemeinde geht der Re
kurs an die Regierung und gegen deren Entſcheidung an die Ober- Pra
ſidenten. Der Rechtsweg iſt gegen die Entſcheidung der Regierung nur
dann zulaſſig, wenn die Klage auf einen ſpeziellen privatrechtlichen
Titel gegrundet wird.



9. 50. Ueber die Wahl und die Befugniſſe des Vorſitzenden in dem
Vorſtande und des Vorſteyers der Repräſentanten Verſammlung, ſo
wie über die Zahl der Mitglieder des Vorſtandes und der Repräſentan
ten Verſammlung der Stellvertreter derſelben, ferner darüber ob die
Wahl in den Vorſtand auf jüdiſche Einwohner des Hauptortes des
Synagogen Bezirks beſchränkt bleiben und welche Reiſekoſten Ent-
ſchädigung im anderen Falle den Gewählten gewährt werden ſoll, ſind
die erforderlichen Beſtimmungen in ein der Beſtätigung des Ober Prä
ſidenten unterliegendes Statut aufzunehmen. Daſſelbe kann auch be
ſondere Feſtſetzungen über das Verhältniß des Vorſtandes und der Re-
praſentanten gegen einander und gegen die Synagogen Gemeinde, na-
mentlich in Beziehung auf die den Kultus betreffenden inneren Ein-
richtungen (9. 51) enthalten.

Die erſte Wahl des Vorſtandes und der Repraſentanten erfolgt
nach Vorſchrift der Regierung. Dieſe hat auch nach ſtattgefundener
Wahl das Erforderliche wegen Abfaſſung der Statuten anzuordnen,
welche binnen einer feſtzuſetzenden Friſt von dem Vorſtande und den
Repräſentanten zu entwerfen und der Regierung einzureichen ſind. So
fern der Entwurf innerhalb der geſetzten Friſt nicht einzeht, iſt von
der Regierung uüber die dem Statute vorbehaitenen Beſtimmungen ein
die Synagogen Gemeinde bindendes Reglement zu erlaſſen.

H. 51. Kultusweſen.
Die auf den Kultus bezuüglichen inneren Einrichtungen bleiben

in jeder einzelnen Synagogen-Gemeinde, ſo lange und ſo weit nicht das
Statut ein Anderes feſtſetzt (9. 50), der Vereinbarung des Vorſtandes
und der Repräſentanten überlaſſen. Die Regierung hat von dieſen
Einrichtungen nur inſoweit Kenntniß zu nehmen und Entſcheidung zu
treffen, als die öffentliche Ordnung ihr Einſchreiten erfordert.

g. 52. Dem Statut einer jeden Synggogen Gemeinde bleibt die Be
ſtimmung darüber vorbehalten, ob Kultus Beamte angeſtellt und wie
dieſelben gewählt werden ſollen. Bis dahin behält es wegen dieſer Wah-
len bei demjenigen, was in den einzelnen Judenſchaften herkömmlich iſt,
und in Ermangelung eines feſten Herkommens bei den allgemeinen geſetz
lichen Vorſchriften wegen der Wahl von Geſellſchafts- Beamten ſein Be
wenden. Die gewählten Kultus Beamten dürfen in ihr Amt nicht eher
eingewieſen werden bis die Regierung erklärt hat, daß gegen ihre An
nahme nichts zu erinnern iſt. Die Regierung hat bei dieſer Erklärung
außer den Förmlichkeiten der Wahl nur darauf Rückſicht zu nehmen, ob
die gewählten Kultus Beamten unbeſcholtene Männer ſind.

53. Entſtehen innerhalb einer Synagogen- Gemeinde Streitigkeiten
über die inneren Kultus-Einrichtungen, welche auf Bildung einer neuen
Synagoge abzielen, ſo find die Miniſter der geiſtlichen c. Angelegenheiten
und des Jnnern ermächtigt, auf den Antrag der Jntereſſenten eine Be-
gutachtung der obwaltenden Differenzen durch eine zu dieſem Zweck ein
zuſetzende Kommiſſion eintreten zu laſſen. Kann durch den Ausſpruch der
Kommiſſion der Konflikt nicht ausgeglichen werden, ſo haben die Miniſter
unter Benutzung des von der Kommiſſion abgegebenen Gutachtens darüber
Anordnung zu treffen, mit welcher Maßgabe entweder die Einrichtung
eines abgeſonderten Gottesdienſtes oder die Bildung einer neuen Synagoge
zu geſtatten iſt. Zugleich haben dieſelben mit Ausſchluß des Rechtsweges
zu beſtimmen, welcher Theil im Beſitz der vorhandenen Kultus Einrich-
tungen und des Vermögens der Synagogen- Gemeinde verbleibt.

9. 54. Dieſe Kommiſſion ſoll, ſo oft das Bedürfniß es erfordert,
unter der Aufſicht eines Regierungs Abgeordneten in Berlin zuſammen-
treten und aus neun Kultus Beamten oder anderen Männern jüdiſchen
Glaubens beſtehen, die das Vertrauen der Synagogen Gemeinde, welcher
ſie angehören beſitzen.

d. 55. Die Mitglieder der Kommiſſion mit einer angemeſſenen Zahl
von Stellvertretern werden von den Miniſtern der geiſtlichen c. Angele-
genheiten und des Jnnern auf den Vorſchlag der Ober-Präſidenten, welche
dabei die Anträge der Synagogen Gemeinden ihres Verwaltungs Bezirks
beſonders zu berückſichtigen haben, auf die Dauer von ſechs Jahren er-
nannt.

56. Die durch den Zuſammentritt der Kommiſſion erwachſenden
Koſten werden von den ſämmtlichen Synagogen Gemeinden des Staats
nach Verhältniß des Koſtenbetrages ihrer geſammten Bedürfniſſe (9. 58.)
aufgebracht.

F. 57. Die Kommiſſion beſchließt über die ihr zur Begutachtung vor
gelegten Gegenſtände nach abſoluter Stimmenmehrheit und hat die zu
erſtattenden Gutachten unter Beifügung von Gründen vollſtändig auszu
arbeiten.

J. 58. Aufbringung der Koſten.
Die Koſten des Kultus und der übrigen die Synagogen- Gemeinde be-

treffenden Bedürfniſſe, zu welchen auch die Einrichtung und Unterhaltung
der Begräbnißplätze gehört, werden nach den durch das Statut einer jeden
Synagogen Gemeinde näher zu beſtimmenden Grundſätzen auf die ein
zelnen Beitragspflichtigen umgelegt, und nachdem die Heberollen von der
Regierung für vollſtreckbar erklärt worden ſind, im Verwaltungswege ein
gezogen. Der Rechtsweg iſt wegen ſolcher Abgaben und Leiſtungen nur
inſoweit zuläſſig, als Jemand aus beſonderen Rechtstiteln die gänzliche
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Befreiung von Beiträgen geltend machen will oder in der Beſtimmung
ſeines Antheils über die Gebühr belaſtet zu ſein behauptet.

Ob und inwieweit einzelne, zerſtreut und von dem Mittelpunkte
des SynagogenBezirks entfernt wohnende Juden zu den von der Sy
nagogen Gemeinde aufzubringenden Koſten, insbeſondere zu den Kul
tusbedürfniſſen, beizutragen haben, iſt von den Regierungen nach Maß-
gabe der Vortheile feſtzuſetzen welche jenen Juden durch die Verbin-
dung mit der Synagogen Gemeinde zu Theil werden.

Von neu anziehenden Juden darf ein ſogenanntes Eintrittsgeld
von der Synagogen Gemeinde auch an denjenigen Orten wo ſolches
bisher üblich geweſen, künftig nicht mehr gefordert werden.

8. 59. Armen und Krankenpflege.
Die der beſonderen Armen und Krankenpflege der Juden gewid

meten Fonds und Anſtalten, welche ſchon bisher von den jetzigen und
früheren Vorſranden der Judenſchaften oder Synagogen Gemeinden
verwaltet und beaufſichtigt worden ſind, werden auch künftig von den
ſelben, vorbehaltlich des Ober Aufſichtsrechts der Regierung, beauf
ſichtigt und verwaltet; neue derartige Fonds und Anſtalten aber nur
dann, wenn dies in der Stiftung ausdrücklich beſtimmt iſt.

S. 60. Unterrichtsweſen.
In Bezug auf den öffentlichen Unterricht gehören die ſchulpflichti

der Juden den ordentlichen Elementar-Schulen ihres Wohn
orts an.

8. 61. Die Juden ſind ſchuldig, ihre Kinder zur regelmäßziTheilnahme an dem Unterrichte in der sſee whrend de

lich vorgeſchriebenen Alters anzuhalten, ſofern ſie nicht vor der Schul
Behörde ſich ausweiſen, daß ihre Kinder anderweitig durch häusliche
Unterweiſung oder durch ordentlichen Beſuch einer anderen vorſchrifts-
mapig eingerichteten öffentlichen oder PrivatLehr Anſtalt einen regel

und genügenden Unterricht in den Elementar Kenntniſſen er
alten.

S. 62. Zur Theilnahme an dem chriſtlichen ReligionsUnterrichte
ſind die jüdiſchen Kinder nicht verpflichtet eine jede Synagogen Ge
meinde iſt aber verbunden, ſolche Einrichtungen zu treffen, daß es kei-
nem jüdiſchen Kinde während des ſchulpflichtigen Alters an dem erfor
derlichen ReligionsUnterrichte fehlt.

Als beſondere Religionslehrer können nur ſolche Perſonen zugelaſ-
ſen werden, welche zur Ausubung eines Elementar-SchulAmtes vom
Staate die Erlaubniß erhalten haben.

S. 63. 3ur Unterhaltung der Ortsſchulen haben die Juden in
gleicher Weiſe und in gleichem Verhaltniſſe, wie die chriſtlichen Ge
meindeglieder, den Geſetzen und beſtehenden Verfaſſungen gemaß bei
zutragen.S. Eine Abſonderung von den ordentlichen Ortsſchulen können

die Juden der Regel nach nicht verlangen doch iſt ihnen geſtattet, in
eigenem Jntereſſe auf Grund diesfalliger Vereinbarungen unter ſich
mit Genehmigung der Schul Behörden Privat Lehr Anſtalten nach
den darüber beſtehenden allgemeinen Beſtimmungen einzurichten. Jſt
in einem Orte oder Schul Bezirke eine an Zahl und Vermoögensmit-
teln hinreichende chriſtliche und jüdiſche Bevölkerung vorhanden, um
auch fur die juüdiſchen Einwohner ohne deren Ueberburdung eine beſon
dere öffentliche Schule anlegen zu können, ſo kann, wenn ſonſt im all
gemeinen Schul Intereſſe Gründe dazu vorhanden ſind, die Abſonde-
rung der Juden zu einem eigenen Schul Verbande auf den Antrag des
Vorſtandes der Synagogen Gemeinde angeordnet werden.

65. Die Regierung hat in ſolchem Falle über die beabſichtigte
SchulTrennung und den dazu entworfenen Einrichtungsplan die Kom-
munal Behörde des Orts und die übrigen Jntereſſenten mit ihren Er
klärungen und Antragen zu vernehmen

66. Ergiebt ſich hierbei ein allſeitiges Einverſtändniß über die
Zweckmaßigkeit der Schul Abtrennung und über die Bedingungen der
Ausführung, ſo iſt die Regierung befugt, die entſprechenden Feſtſetzun
gen und Einrichtungen unmittelbar zu treffen.

Jm Falle obwaltender Differenzen bleibt die Entſcheidung dem
Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten vorbehalten.

s. 67. Eine nach 88. 64--66 errichtete jüdiſche Schule hat die
Eigenſchaften und Rechte einer öffentlichen Schule. Jnsbeſondere gel
ten dabei folgende nähere Beſtimmungen

1) Die Unterrichtsſprache in einer ſolchen Schule muß die deutſche
ſein.

2) Die Errichtung und Unterhaltung dieſer Schule liegt in Erman-
gelung einer anderweitigen Vereinbarung den juüdiſchen Einwoh
nern des SchulBezirks allein ob. Die Aufbringung der erfor
h Koſten wird nach Maßgabe der Beſtimmung des S. 58
ewirkt.

3) Wo die Unterhaltung der Ortsſchulen eine Laſt der bürgerlichen
Gemeinde iſt, haben die Juden im Falle der Errichtung einer
eigenen öffentlichen Schule eine Beihulfe aus Kommunalmitteln
zu fordern, deren Höhe, unter Beruckſichtigung des Betrages
der Kommunal Abgaben der jüdiſchen Einwohner der aus den



Kommunal Kaſſen fur das Orts Schulweſen ſonſt gemachten
Verwendungen und der Erleichterung, welche dem Kommunal
Schulweſen aus der Vereinigung der judiſchen Kinder in eine be-
ſondere jüdiſche Schule erwaächſt, zu bemeſſen und in Ermange-
lung einer gütlichen Vereinbarung von den Miniſtern der geiſt-
lichen 2c. Angelegenheiten und des Jnnern feſtzuſetzen iſt.

4) Die Juden werden, wenn ſie eine öffentliche jüdiſche Schule un tet.
terhalten, ſowohl von der Entrichtung des Schulgeldes, als auch
von allen unmittelbaren perſönlichen Leiſtungen zur Unterhal-
tung der ordentlichen Orts Schulen frei.

5) Der Beſuch der öffentlichen jüdiſchen Schulen bleibt auf die judi
ſchen Kinder beſchrankt.

Abſchnitt II.
(enthält in S. 68 70. die Beſtimmungen für das Großherzogthum

Poſen.)
Titel III.

Allgemeine Beſtimmungen.
Niederlaſſung und Aufenthalt fremder Juden.

Zur Niederlaſſung auslandiſcher Juden bedarf es vor Ertheilung
der Naturaliſations- Urkunde der Genehmigung des Miniſters des Jnnern.

9. 71.

Ausländiſche Juden dürfen ohne eine gleiche
als Rabbiner und Synagogen- Beamte, noch al
Geſellen, Lehrlinge oder Dienſtboten angenommen werden.
ſchreitung dieſes Verbots zieht gegen die Jnländer
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den, gegen Letztere, ſofern fie ſich bereits länger als 6 Wochen in den
dieſſeitigen Staaten aufgehalten haben, eine fiskaliſche Geldſtrafe von
20 bis 300 Rthlrn. oder verhältnißmäßige Gefängnißſtrafe nach ſich.
Fremden Juden iſt der Eintritt in das Land zur Durchreiſe und zum
Betrieb erlaubter Handels Geſchäfte nach näherem Jnhalt der darüber
beſtehenden oder künftig zu erlaſſenden polizeilichen Vorſchriften geſtat

Jn Betreff der Handwerks- Geſellen bewendet es jedoch bei den
Beſtimmungen der Ordre vom 14. October 1838 Geſetz Sammlung
S. 503) und der mit auswärtigen Staaten beſonders geſchloſſenen Verträge.

H. 72. Aufhebung abweichender Geſetze.
Alle von den Beſtimmungen dieſes Geſetzes abweichenden allgemei

nen und beſonderen geſetzlichen Vorſchriften werden hierdurch außer
Kraft geſetzt.

S. 73. Unſere Miniſter der geiſtlichen c. Angelegenheiten, des
Jnnern und der Juſtiz haben wegen Ausführung dieſer Verordnung das
Erforderliche zu veranlaſſen.

Urkundlich unter Unſerer Allerhöchſteigenhändigen Unterſchrift und
beigedrucktem Königlichen Jnſiegel.

Gegeben Berlin, d. 23. Juli 1847.
(L. S.) Friedrich Wilhelm.

Prinz von Preußen.
von Boyen. Mühler. Eichhorn. von Thile. von Savi-

gny. von Bodelſchwingh. Uhden. Frhr. von Canitz.
von Düesberg.

Genehmigung weder
s Gewerks-Gehulfen,

Die Ueber-
und die fremden Ju-

Bei F. E. C. Leuckart in Breslau
iſt ſoeben erſchienen und durch alle Buch
handlungen des Jn und Auslandes zu be
ziehen

Uebungsbuch zum Ueberſetzen
aus dem

Griechiſchen in das Deutſche
ſo wie aus dem

Deutſchen in das Griechiſche
für die mittleren Gymnaſialklaſſen.

Von dem Gymnaſial- Direktor

Dr. Robert Enger.
Preis nur 12 Sgr.

Kuürzlich iſt in demſelben Verlage erſchienen:

Elementar Grammatik.
der

griechiſchen Sprache
von

Br. Robert Enger,
Direktor des Gymnaſiums zu Oſtrowo.

Preis 11 Sgr.
Dieſe, dem Bedürfniß der mitt-

leeren Gymnaſial- Klaſſen entſpre-
chende griechiſche Elementargrammatik ſchließt
ſich, was das Syſtem, die Terminologie, ſo-
wie Begriffs- Beſtimmung betrifft, an die

Jm Verlage von Graß, Barth u. Ein Burſche, der Luſt hat die Glaſer
C. in Breslau und Oppeln iſt er profeſſion zu erlernen, kann jetzt oder zu
ſchienen, und durch alle Buchhandlungen Michaelis placirt werden beim Glaſermeiſter

zu beziehen Brand, Schmeerſtraße Nr. 710.Neuere Geſchichte der
Deutſchen Garten zur Weintraube.

von Mittwoch, den 11. Augu traK. A. Menzel. Concert à la trages a
12. Band 1. Abtheilung. Die Zeit Fried- Anfang 6 Uhr.
rich des Zweiten und Joſeph des Zweitenn Das Nähere beſagen die Programme.

enthaltend. 8. 2 Thlr. 15 Sgr. Stadtmuſikchor.

ne -]727

Wenn Jemand eine Reiſe thut,
ſo kann er was erzählen.

Die Wahrheit dieſer ſpruchwörtlich gewordenen Redensart habe ich neulich von
einer Seite her kennen gelernt, die wahrlich nicht zu den angenehmſten derſelben ge
hört; und um Andere vor dergleichen Erfahrungen und Verlegenheiten zu bewahren,
fühle ich mich gedrungen, folgendes der Oeffentlichkeit zu übergeben:

Von einer kleinen Vergnügungsreiſe, die ich in Begleitung mehrerer Damen ge-
macht, heimkehrend, kam ich Abends S Uhr mit dem letzten Eiſenbahnzuge in Köſen
an, um hier zu übernachten, und dann am andern Morgen neu geſtärkt und erfriſcht
die reizende Umgebung dieſes Ortes beſuchen zu können. Allein wie groß war mein
und war aller der Damen Erſtaunen, als wir im Gaſthof (dem einzigen ſeiner
Art in ganz Köſen, der beiläufig auch wegen der prompten Bedienung dem reiſen
den Publikum ganz beſonders zu empfehlen iſt) hören mußten, daß kein einziges Zim
mer zu bekommen ſei, weil alle von den Badegäſten in Beſchlag genommen. Das
war ein Blitzſchlag aus heiterm Himmel. Was aber war zu thun? Weiter zu
fahren war nicht möglich, denn es ging kein Zug mehr; auf ein nahes Dorf zu wan
dern war zu riskant und auch ſchon zu ſpät; in einem Privathauſe Unterkommen zu
finden, wenn auch nur für die Damen, war trotz aller Bemühung gleichfalls vergeb-
lich. Um nicht unter freiem Himmel campiren zu müſſen, ſahen wir uns endlich ge
zwungen, aus der Noth eine Tugend zu machen, und auf einer uns vom Wirth anButtmannſche Grammatik genau an, und

weicht von dieſer nur darin ab, daß ſie
nur ſo viel enthaält, als der Schuüler auf
der Stufe, fur die das Buch beſtimmt iſt,
wirklich braucht. Als Anbang iſt der Gram-
matik eine kurze Ueberſicht der Formenlehre
des epiſchen Dialekts beigegeben, weil in
der Grammatik nur der attiſche Dialekt be
ruckſichtigt iſt.

Die äußerſt niedrigen Preiſe werden der

gebotenen Streu im Eßſaal, der, wie Vielen bekannt ſein wird, aus einer bretternen
Bude beſteht, unſer Nachtquartier gemeinſchaftlich aufzuſchlagen, welches uns jedoch
erſt nach 11 Uhr vergönnt war, da bis dahin der Saal von Badegäſten beſucht wur
de. Und dies ſoll, wie ich aus dem Munde des Kellners vernommen, faſt täglich
vorkommen.

Schließlich appellire ich nun an das reiſende Publikum, mit der Frage: iſt es nicht
ein Vorwurf für einen Ort wie Köſen, der ſo häufig von Fremden beſucht wird,
daß nicht mehr für die Bequemlichk.it des Reiſenden geſorgt wird? So etwas muß
man ſich wohl in Polen gefallen laſſen, aber nicht in unſrer Provinz.

Ein Reiſender.Einführung obiger Bücher ſehr förderlich ſein.

Gebauerſche Buchdruckerei-
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